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Auf Grundlage des § 18 der Hauptsatzung der Stadt
Cottbus i.V.m. § 42 Abs. 4 GO LdBbg gebe ich mit
nachfolgender Tagesordnung bekannt, dass die 26. Ta-
gung der Stadtverordnetenversammlung Cottbus in
der IV. Wahlperiode 

am Mittwoch, den 29.03.2006 um 14.00 Uhr
im Sitzungssaal des Stadthauses, Altmarkt 21,

stattfindet.
Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herz-
lich eingeladen.

Stand  23.03.2006

Tagesordnung der 
26. Tagung der Stadtverordneten-
versammlung in der IV. Wahlperi-
ode am Mittwoch, den 29.03.2006
(Beginn 14.00 Uhr, Sitzungssaal Stadthaus, Altmarkt 21)

I. Ö f f e n t l i c h e r T e i l
1. Bestätigung der Tagesordnung
2. Aktuelle Stunde zum Thema 

„Bündnis für Familie - seine Ziele und 
Möglichkeiten sowie seine Grenzen“

3. Fragestunde
4. Berichte und Informationen
4.1 Bericht der Oberbürgermeisterin

Berichterstatterin:   Frau Rätzel
5. Beschlussvorlagen
5.1 II-002/06 Änderung der Allgemeinen Bedingun-

gen der Stadt Cottbus für den Anschluss
von Grundstücken an die öffentlichen
Abwasseranlagen sowie die Einleitung
von Abwasser (Abwasserentsorgungs-
bedingungen AEB-A) und Entgeltliste
für die Abwasserbeseitigung der Stadt
(Wiedervorlage aus HA Febr. 2006)

5.2 II-004/06 Auflösung der CMT Vermarktung
GmbH

5.3 II-007/06 1. Satzung zur Änderung der Satzung
über die Abfallentsorgung (Abfallent-
sorgungssatzung) der Stadt Cottbus

5.4 III-007/06 Entgeltordnung Wohnheim Th.-Münt-
zer-Str. 7 - 10

5.5 III-008/06 Bildung des Amtes für Soziales und
Schulverwaltung

5.6 IV-002/06 Beschluss zur 1. Fortschreibung des
Stadtumbaukonzeptes der Stadt Cottbus

5.7 IV-037/06 Gemeinwesenstudie der Stadt Cottbus
5.8 IV-008/06 Beschluss zum Teilräumlichen  Kon-

zept für den Stadtumbau Cottbus Neu-
Schmellwitz (Selbstbindungsbeschluss)

5.9 IV-027/06 Fortschreibung Verkehrsentwicklungs-
plan 2020 - verkehrspolitische Ziel-
stellung und Straßen-Netzkonzept

dazu
Antrag 009/06 Beschlussvorlagen IV-002/06, IV-

008/06, IV-037/06, IV-027/06
Antragsteller: SPD-Fraktion

(gemeinsame Behandlung der TOP 5.6 bis 
einschließlich TOP 5.9 und Antrag 009/06)

5.10 IV-028/06 Einzelsatzung der Stadt Cottbus über
die Erhebung von Beiträgen für straßen-
bauliche Maßnahmen an der Waisen-
straße in dem Bereich vom Abschnitt
Wilhelm-Külz-Straße bis zur Karl-
Liebknecht-Straße

5.11 IV-029/06 Einzelsatzung der Stadt Cottbus über
die Erhebung von Beiträgen für straßen-
bauliche Maßnahmen an der Waisen-
straße in dem Bereich vom Abschnitt
Karl-Liebknecht-Straße bis zur August-
Bebel-Straße

5.12 IV-030/06 Satzung zum Schutz des Denkmalbe-
reiches „Westliche Stadterweiterung
(1870-1914)“ um die Bahnhofstraße
und den Schillerplatz

5.13 IV-031/06 Satzung zum Schutz des Denkmalbe-
reiches „Branitzer Parklandschaft“

5.14 IV-033/06 Selbstbindungsbeschluss der Stadt
Cottbus zu Garagennutzungen von Ga-
ragenstandorten auf kommunalen
Grundstücken

6. Anträge
6.1 007/06 Änderung der Satzung des Jugendam-

tes 
Antragsteller: SPD-Fraktion

6.2 008/06 Berichterstattung durch Geschäftsfüh-
rer städtischer Gesellschaften
Antragsteller: SPD-Fraktion

6.3 010/06 Entbindung der Aufsichtsratsmitglieder
der SWC von der Verschwiegenheits-
pflicht
Antragsteller: Vorsitzender zeitweili-
ger Ausschuss Stadtwerke

II. N i c h t ö f f e n t l i c h e r T e i l
1. Grundstücksangelegenheiten
1.1 OB-009/06 Genehmigung Kaufvertrag Carl-Ble-

chen-Carre
dazu
Antrag 006/06 Innenstadtbebauung

Antragsteller: SPD-Fraktion
(Wiedervorlage aus StVV Febr. 2006)

Amtliche Bekanntmachung

Fortsetzung auf Seite 2
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Amtliche Bekanntmachung
Auf der Grundlage des § 49 Abs. 5 GO LdBbg werden nachfolgend die Beschlüsse der 24. Tagung der Stadt-
verordnetenversammlung Cottbus vom 25.01.2006 veröffentlicht.

Beschlüsse der 24. Tagung der 
Stadtverordnetenversammlung Cottbus 

vom 25.01.2006
Ö f f e n t l i c h e r T e i l
Vorlagen-Nr. Sachverhalt Beschluss-Nr.
OB-001/06 Fraktionszuwendungen OB-001-24/06

aus kommunalen Haushalts-
mitteln - Fortführung des 
Grundsatzbeschlusses 
OB-012-IV-02/03 vom 26.11.2003
(einstimmig beschlossen)

OB-003/06 11. Aktualisierung OB-003-24/06
des Beschlusses 
OB-005-04/04 - Berufung
von sachkundigen Einwohnerinnen/ 
Einwohnern und stellvertre-
tenden sachkundigen 
Einwohnerinnen/Einwohnern 
der Fachausschüsse für 
die IV. Wahlperiode 
(Grundsatzbeschluss)
(mehrheitlich beschlossen)

II-003/06 Besetzung und II-003-24/06
Umbesetzung von Aufsichtsräten 
sowie des Braunkohlenausschusses
(mehrheitlich beschlossen)

III-002/06 Reduzierung Zügigkeit III-002-24/06
Oberschulen
(mehrheitlich beschlossen)

IV-088/06 Einzelsatzung der IV-088/05-24/06
Stadt Cottbus über die 
Erhebung von Beiträgen 
für straßenbauliche Maßnah-
men in der Gaglower Straße
(mehrheitlich beschlossen)

IV-001/06 Bebauungsplan IV-001-24/06
Cottbus-Kiekebusch 
„Wohnbebauung Spreestraße“ 
- Abwägungs- und 
Satzungsbeschluss
(mehrheitlich beschlossen)

Antrags-Nr. Sachverhalt Beschluss-Nr.
028/05 Berufung eines A-028-24/06

zeitweiligen Ausschusses 
zur Untersuchung der Stadtwerke-
Schieflage mit fachlicher 
Unterstützung externer Gremien
(mehrheitlich angenommen)

003/06 Neuausrichtung der A-003-24/06
Cottbuser Beteiligungsverwaltung
(mehrheitlich angenommen)

N i c h t ö f f e n t l i c h e r T e i l
Vorlagen-Nr. Sachverhalt Beschluss-Nr.
IV-003/06 Erbbaurechtsbestellung IV-003-24/06

an Grundstücken aus 
dem städtischen Grundbesitz
(mehrheitlich beschlossen)

II-001/06 Austritt der Stadt II-001-24/06
Cottbus aus der Panta 
Rhei gGmbH und Veräußerung 
des Geschäftsanteils
(mehrheitlich beschlossen)

gez. Karin Rätzel Cottbus, den 16.02.2006
Oberbürgermeisterin 
der Stadt Cottbus

Öffentliche Bekanntmachung
Veräußerung von 
Liegenschaften

Die Stadt Cottbus beabsichtigt nachfolgende Liegen-
schaft in Cottbus zu veräußern:
a) Altmarkt 29: bebautes Grundstück, gelegen im Sa-

nierungsgebiet „Modellstadt Cottbus-
Innenstadt“ in der Gemarkung Alt-
stadt, Flur 1, Flurstück 155 mit einer
Größe von 760 m² 

Mindestgebot: 1.200.000,00 EUR
Vorgabe: Übernahme des vorhandenen Miet-

vertrages und Gewährleistung der 
kostenlosen Nutzung des Objektes
durch die Brandenburgische Kunst-
sammlung bis zum 31.12.2007

Kaufgebote für das Objekt zu a) sind mit einem Nut-
zungskonzept in einem verschlossenen Umschlag mit
dem deutlichen Vermerk:

Kaufpreisgebot zu a) „Altmarkt 29“
innerhalb von 4 Wochen nach Veröffentlichung an die
Stadtverwaltung Cottbus, Immobilienamt, K.-Marx-
Str. 67 in 03044 Cottbus zu richten. Bei Abgabe ei-
nes Gebotes von Unternehmen ist ein aktueller Aus-
zug aus dem Handelsregister den Unterlagen beizu-
fügen.
Anfragen zu dem Objekt werden unter Tel.-Nr.
0355/612 2239 beantwortet.

Im Auftrag
gez. Eichhorst
Amtsleiter Immobilienamt

Öffentliche Bekanntmachung
Wasserrechtliches 

Planfeststellungsverfahren 
der Vattenfall Europe Mining AG für den Gewässer-

ausbau Cottbuser See - Teilvorhaben 1, Gewässerbe-
seitigung im Bereich der Teichgruppe Lakoma und ei-

nes Abschnittes des Hammergraben-Altlaufes
hier: Erörterungstermin zur 2. Ergänzung
Das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstof-
fe Brandenburg erörtert die zur oben genannten
2. Planergänzung rechtzeitig erhobenen Einwendungen
sowie die eingegangenen Stellungnahmen
am : Mittwoch, den 26.04.2006, in der Zeit 

von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr, 
in: der Technischen Akademie Wuppertal e. V.,

Weiterbildungszentrum Cottbus, Raum H1,
Feigestraße 3, 03046 Cottbus

mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, den
Betroffenen sowie den Personen, die Einwendungen er-
hoben haben.
Für den Fall, dass die Erörterung an diesem Tage nicht
abgeschlossen werden kann, wird sie an den folgen-
den Tagen fortgesetzt.
Es wird darauf hingewiesen, dass die formgerecht er-
hobenen Einwendungen auch bei Ausbleiben der An-
tragstellerin oder von Personen, die Einwendungen
erhoben haben, erörtert werden.
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass von allen
Einwendern und Betroffenen der Personalausweis bzw.
von Behördenvertretern der Dienstausweis für die Ein-
lasskontrolle mitzubringen ist, da der Termin nicht öf-
fentlich ist.

gez. Dr. Freytag
Präsident des Landesamtes für Bergbau, 
Geologie und Rohstoffe

Amtliche Bekanntmachung
Vermessungsarbeiten

Im Auftrag der Stadtverwaltung Cottbus, Dezernat Bau-
wesen, Vermessungs- und Katasteramt Cottbus, führen
die Büros der öffentlich bestellten Vermessungsinge-
nieure und Vermessungsbüros zur Vervollständigung
des Stadtkartenwerkes Cottbus in den Stadtteilen:

Groß Gaglow, Gallinchen und Kiekebusch
die notwendigen Messungsarbeiten im Zeitraum 

von April 2006 bis November 2006
durch.
Ergänzend zur Aktualisierung des Gebäudebestandes
im Rahmen des FALKE-Projektes - Forcierung der
Einrichtung der Automatisierten Liegenschaftskarte,
gefördert durch den Europäischen Fonds für Regio-
nale Entwicklung (EFRE) - im Jahr 2005, wird die
aktuelle Topographie erfasst.
Nach § 4 des Gesetzes über die Landesvermessung
und das Liegenschaftskataster im Land Brandenburg
(VermLiegG) in der Bekanntgabe der Neufassung vom
19.12.1997 (GVBl. I vom 16.01.1998 S. 2) zuletzt 
geändert durch Art. 12 des Gesetzes vom 18.12.2001
(GVBl. I/01 S. 298, 299) sind die mit der Durch-
führung der örtlichen Arbeiten im Sinne dieses Gesetzes
beauftragten Personen berechtigt, bei der Erfüllung
ihres Auftrages Grundstücke und bauliche Anlagen zu
betreten und zu befahren, um die nach pflichtgemäßen
Ermessen erforderlichen Arbeiten vorzunehmen. Die
Mitarbeiter melden sich persönlich oder durch schrift-
liche Mitteilung eines Termins an. Sie weisen sich durch
einen Arbeitsauftrag der jeweiligen Dienststelle aus.
Die Bürger der betreffenden Gebiete werden hiermit da-
von in Kenntnis gesetzt und um Verständnis für die
Durchführung dieser Arbeiten gebeten.
gez. Karin Rätzel Cottbus, 25.03.2006
Oberbürgermeisterin der Stadt Cottbus

Fortsetzung von Seite 1

2. Verträge / Anträge / Verbindlichkeiten / 
Entscheidungen

2.1 IV-032/06 Übertragung kommunalen Vermögens
an die GWG „Stadt Cottbus“ e.G.

2.2 IV-038/06 Vergabe von Bauleistungen nach VOB
- Merzdorfer Weg - Bereich zwischen
Stadtring und Merzdorfer Bahnhof-
straße

3.    Personalangelegenheiten
3.1  OB-011/06 Personalentscheidung

(Ende der Tagesordnung)

Cottbus, den 23.03.2006
gez. Karin Rätzel
Oberbürgermeisterin 
der Stadt Cottbus

Öffentliche Bekanntmachung
des Amtes für 

Stadtentwicklung und
Stadtplanung

Zum Thema: „Vorzeitige Ablösung des Ausgleichs-
betrages gemäß § 154 BauGB im förmlich festgeleg-
ten Sanierungsgebiet Modellstadt Cottbus-Innenstadt“
findet am 28.03.06 um 19.00 Uhr im Saal des Stadt-
hauses, Altmarkt 21, eine Informationsveranstaltung
statt. Alle Eigentümer von Grundstücken und Grund-
stücksanteilen im förmlich festgelegten Sanierungs-
gebiet Modellstadt Cottbus-Innenstadt werden dazu
herzlich eingeladen.
Im Auftrag
gez. Thiele, Amtsleiter
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Amtliche Bekanntmachung
über die öffentliche Auslegung des Antrages der LWG
Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG zur Erteilung einer
Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den

Regenwasserkanal DN 1600/1400 B östlich der 
Gerhart-Hauptmann-Straße in Richtung Spree 

verlaufend in den Gemarkungen Sandow und Saspow.
Auf der Grundlage des § 9 des Grundbuchbereini-
gungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I
S. 2182), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 02.11.2000 (BGBl. I S.1481, 1483) i.V.m. 
§ 6 der Verordnung zur Durchführung des Grund-
buchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf
dem Gebiet des Sachenrechts - Sachenrechts-Durch-
führungsverordnung (SachenR-DV) vom 20.12.1994
(BGBl. I S. 3900) - hat die LWG Lausitzer Wasser
GmbH & Co. KG, Berliner Straße 19-21, 03046 Cott-
bus mit Datum vom 30.11.2005 bei der Unteren Was-
serbehörde der Stadt Cottbus für den Regenwasserka-
nal DN 1600/1400 B östlich der Gerhart-Hauptmann-
Straße in Richtung Spree verlaufend in den
Gemarkungen Sandow und Saspow die Erteilung ei-
ner Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung bean-
tragt.
Die Bescheinigung begründet eine beschränkte per-
sönliche Dienstbarkeit für die genannten Grundstücke
zugunsten des Antragstellers. Sie umfasst das Recht, die
belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instand-
setzung und Erneuerung der Anlage zu betreten und
zu nutzen, Wasser in einer Leitung über die Grundstücke
zu führen und von dem Grundstückseigentümer bzw.
Erbbauberechtigten zu verlangen, dass er auf den
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten
lässt oder sonstige Einwirkungen vornimmt, die den
ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung be-
einträchtigen oder gefährden. Die Ausübung kann 
Dritten überlassen werden.
Die Trassenführung erstreckt sich auf nachfolgend ge-
nannte Grundstücke:

• Gemarkung Sandow; Flur 84; 
Flurstücke 10, 14, 44

• Gemarkung Saspow; Flur 71; 
Flurstücke 7/1, 7/3, 7/4, 8/3

Gemäß § 7 der Sachenrechts-Durchführungsverord-
nung werden die Antragsunterlagen vier Wochen von
dem Tag der Bekanntmachung im „Amtsblatt für die
Stadt Cottbus“

im Zeitraum vom 27.03.2006 bis 21.04.2006
beim

Umweltamt der Stadt Cottbus, 
Untere Wasserbehörde, Neumarkt 5, 

03046 Cottbus, Zimmer 461
während der Dienstzeiten zur Einsicht öffentlich aus-
gelegt.
Widersprüche können von den Grundstückseigentü-
mern bzw. Erbbauberechtigten während des Ausle-
gungszeitraumes nur bei der Unteren Wasserbehörde
der kreisfreien Stadt Cottbus erhoben werden. Bei
fristgerechtem Widerspruch wird die Bescheinigung
mit einem entsprechenden Vermerk erteilt.

Cottbus, 27. Februar 2006
In Vertretung
gez. Holger Kelch
Beigeordneter für Sicherheit, Ordnung 
und Umwelt der Stadt Cottbus

Amtliche Bekanntmachung
über die öffentliche Auslegung des Antrages der LWG
Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG zur Erteilung einer

Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die
Schmutzwasserpumpstation Ottendorfer Straße und
die Schmutzwasserdruckleitung DN 500 B/ST verlau-
fend westlich der Ottendorfer Straße vom Merzdorfer
Weg bis zur Schmutzwasserpumpstation Ottendorfer

Straße sowie die Schmutzwasserdruckleitung 
DN 250 Stz von der Schmutzwasserpumpstation 

Ottendorfer Straße zum Hammergraben 
in der Gemarkung Sandow.

Auf der Grundlage des § 9 des Grundbuchbereini-
gungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I
S.2182), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 02.11.2000 (BGBl. I S.1481, 1483) i.V.m. 
§ 6 der Verordnung zur Durchführung des Grund-
buchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf
dem Gebiet des Sachenrechts - Sachenrechts-Durch-
führungsverordnung (SachenR-DV) vom 20.12.1994
(BGBl. I S. 3900) - hat die LWG Lausitzer Wasser
GmbH & Co. KG, Berliner Straße 19-21, 03046 Cott-
bus mit Datum vom 02.12.2005 bei der Unteren Was-
serbehörde der Stadt Cottbus für die Schmutzwasser-
pumpstation Ottendorfer Straße und die Schmutzwas-
serdruckleitung DN 500 B/ST verlaufend westlich der
Ottendorfer Straße vom Merzdorfer Weg bis zur
Schmutzwasserpumpstation Ottendorfer Straße sowie
die Schmutzwasserdruckleitung DN 250 Stz von der
Schmutzwasserpumpstation Ottendorfer Straße zum
Hammergraben in der Gemarkung Sandow die Ertei-
lung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung
beantragt.
Die Bescheinigung begründet eine beschränkte per-
sönliche Dienstbarkeit für die genannten Grundstücke
zugunsten des Antragstellers. Sie umfasst das Recht, die
belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instand-
setzung und Erneuerung der Anlage zu betreten und
zu nutzen, Wasser in einer Leitung über die Grundstücke
zu führen und von dem Grundstückseigentümer bzw.
Erbbauberechtigten zu verlangen, dass er auf den
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten
lässt oder sonstige Einwirkungen vornimmt, die den
ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung be-
einträchtigen oder gefährden. Die Ausübung kann Drit-
ten überlassen werden.
Die Trassenführung erstreckt sich auf nachfolgend ge-
nannte Grundstücke:

• Gemarkung Sandow; Flur 75; 
Flurstücke 60, 130, 131, 146, 147

• Gemarkung Sandow; Flur 76; 
Flurstück 127

Gemäß § 7 der Sachenrechts-Durchführungsverord-
nung werden die Antragsunterlagen vier Wochen von
dem Tag der Bekanntmachung im „Amtsblatt für die
Stadt Cottbus“

im Zeitraum vom 27.03.2006 bis 21.04.2006
beim

Umweltamt der Stadt Cottbus, 
Untere Wasserbehörde, Neumarkt 5, 

03046 Cottbus, Zimmer 461
während der Dienstzeiten zur Einsicht öffentlich aus-
gelegt.
Widersprüche können von den Grundstückseigentü-
mern bzw. Erbbauberechtigten während des Ausle-
gungszeitraumes nur bei der Unteren Wasserbehörde
der kreisfreien Stadt Cottbus erhoben werden. Bei
fristgerechtem Widerspruch wird die Bescheinigung
mit einem entsprechenden Vermerk erteilt.

Cottbus, 27. Februar 2006
In Vertretung
gez. Holger Kelch
Beigeordneter für Sicherheit, 
Ordnung und Umwelt der Stadt Cottbus

Amtliche Bekanntmachung
über die öffentliche Auslegung des Antrages der LWG
Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG zur Erteilung einer

Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die
Schmutzwasserdruckleitung DN 250 Stz - übergehend

in DN 300 B - mit Zubehör verlaufend nördlich des
Hammergrabens von der Schmutzwasserpumpstation

Ottendorfer Straße durch das Gewerbegebiet 
Industriegelände, durch die B 168, entlang der Straße 
„Am Großen Spreewehr“, im Bereich der Kleingarten-

anlage „Am Großen Spreewehr“ zur Kläranlage 
Cottbus einschließlich der Schmutzwasserdruckleitung 

DN 250 PE-HD von der Schmutzwasserpumpstation
Drewitzer Straße zur vorgenannten 

Schmutzwasserdruckleitung nördlich des 
Hammergrabens in der Gemarkung Sandow.

Auf der Grundlage des § 9 des Grundbuchbereini-
gungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I
S.2182), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes
vom 02.11.2000 (BGBl. I S.1481, 1483) i.V.m. 
§ 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuch-
bereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem
Gebiet des Sachenrechts - Sachenrechts-Durch-
führungsverordnung (SachenR-DV) vom 20.12.1994
(BGBl. I S. 3900) - hat die LWG Lausitzer Wasser
GmbH & Co. KG, Berliner Straße 19-21, 03046 Cott-
bus mit Datum vom 07.12.2005 bei der Unteren Was-
serbehörde der Stadt Cottbus für die Schmutzwasser-
druckleitung DN 250 Stz - übergehend in DN 300 B -
mit Zubehör verlaufend nördlich des Hammergrabens
von der Schmutzwasserpumpstation Ottendorfer Straße
durch das Gewerbegebiet Industriegelände, durch die
B 168, entlang der Straße „Am Großen Spreewehr“, im
Bereich der Kleingartenanlage „Am Großen Spreewehr“
zur Kläranlage Cottbus einschließlich der Schmutz-
wasserdruckleitung DN 250 PE-HD von der Schmutz-
wasserpumpstation Drewitzer Straße zur vorgenannten
Schmutzwasserdruckleitung nördlich des Hammergra-
bens in der Gemarkung Sandow die Erteilung einer Lei-
tungs- und Anlagenrechtsbescheinigung beantragt.
Die Bescheinigung begründet eine beschränkte per-
sönliche Dienstbarkeit für die genannten Grundstücke
zugunsten des Antragstellers. Sie umfasst das Recht, die
belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instand-
setzung und Erneuerung der Anlage zu betreten und
zu nutzen, Wasser in einer Leitung über die Grundstücke
zu führen und von dem Grundstückseigentümer bzw.
Erbbauberechtigten zu verlangen, dass er auf den
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten
lässt oder sonstige Einwirkungen vornimmt, die den
ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung be-
einträchtigen oder gefährden. Die Trassenführung er-
streckt sich auf nachfolgend genannte Grundstücke:

• Gemarkung Sandow; Flur 75; 
Flurstücke 98, 102, 138, 139

• Gemarkung Sandow; Flur 83; 
Flurstücke 25, 26, 31, 46, 47, 62, 72

• Gemarkung Sandow; Flur 85; 
Flurstücke 72, 73, 79, 92, 100, 158, 160

Gemäß § 7 der Sachenrechts-Durchführungsverord-
nung werden die Antragsunterlagen vier Wochen von
dem Tag der Bekanntmachung im „Amtsblatt für die
Stadt Cottbus“

im Zeitraum vom 27.03.2006 bis 21.04.2006
beim: 

Umweltamt der Stadt Cottbus, Untere Wasser-
behörde, Neumarkt 5, 03046 Cottbus, Zimmer 461
während der Dienstzeiten zur Einsicht öffentlich aus-
gelegt. Widersprüche können von den Grundstücksei-
gentümern bzw. Erbbauberechtigten während des Aus-
legungszeitraumes nur bei der Unteren Wasserbehör-
de der kreisfreien Stadt Cottbus erhoben werden. Bei
fristgerechtem Widerspruch wird die Bescheinigung mit
einem entsprechenden Vermerk erteilt.

In Vertretung Cottbus, 27. Februar 2006
gez. Holger Kelch
Beigeordneter für Sicherheit, Ordnung 
und Umwelt der Stadt Cottbus
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Amtlicher Teil

Amtliche Bekanntmachung
über die öffentliche Auslegung des Antrages der LWG
Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG zur Erteilung einer

Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die
Schmutzwasserdruckleitung DN 400 Stz verlaufend

vom Wasserwerk Fehrower Weg zur Schmutzwasser-
pumpstation Rennbahnweg westlich des Fehrower
Wegs und nördlich des Zeisigwegs und des Renn-

bahnwegs in der Gemarkung Brunschwig.

Auf der Grundlage des § 9 des Grundbuchbereini-
gungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I
S.2182), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 02.11.2000 (BGBl. I S.1481, 1483) i.V.m. 
§ 6 der Verordnung zur Durchführung des Grund-
buchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf
dem Gebiet des Sachenrechts - Sachenrechts-Durch-
führungsverordnung (SachenR-DV) vom 20.12.1994
(BGBl. I S. 3900) - hat die LWG Lausitzer Wasser
GmbH & Co. KG, Berliner Straße 19-21, 03046 Cott-
bus mit Datum vom 23.01.2006 bei der Unteren Was-
serbehörde der Stadt Cottbus für die Schmutzwasser-
druckleitung DN 400 Stz verlaufend vom Wasserwerk
Fehrower Weg zur Schmutzwasserpumpstation Renn-
bahnweg westlich des Fehrower Wegs und nördlich
des Zeisigwegs und des Rennbahnwegs in der Ge-
markung Brunschwig die Erteilung einer Leitungs-
und Anlagenrechtsbescheinigung beantragt.
Die Bescheinigung begründet eine beschränkte per-
sönliche Dienstbarkeit für die genannten Grundstücke
zugunsten des Antragstellers. Sie umfasst das Recht, die
belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instand-
setzung und Erneuerung der Anlage zu betreten und
zu nutzen, Wasser in einer Leitung über die Grundstücke
zu führen und von dem Grundstückseigentümer bzw.
Erbbauberechtigten zu verlangen, dass er auf den
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten
lässt oder sonstige Einwirkungen vornimmt, die den
ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung be-
einträchtigen oder gefährden.
Die Trassenführung erstreckt sich auf nachfolgend ge-
nannte Grundstücke:

• Gemarkung Brunschwig; Flur 38; 
Flurstücke 157, 175, 355, 407, 408, 409, 490

Gemäß § 7 der Sachenrechts-Durchführungsverord-
nung werden die Antragsunterlagen vier Wochen von
dem Tag der Bekanntmachung im „Amtsblatt für die
Stadt Cottbus“

im Zeitraum vom 27.03.2006 bis 21.04.2006
beim

Umweltamt der Stadt Cottbus, 
Untere Wasserbehörde, Neumarkt 5, 

03046 Cottbus, Zimmer 461
während der Dienstzeiten zur Einsicht öffentlich aus-
gelegt.
Widersprüche können von den Grundstückseigentü-
mern bzw. Erbbauberechtigten während des Ausle-
gungszeitraumes nur bei der Unteren Wasserbehörde
der kreisfreien Stadt Cottbus erhoben werden. Bei
fristgerechtem Widerspruch wird die Bescheinigung
mit einem entsprechenden Vermerk erteilt.

Cottbus, 27. Februar 2006
In Vertretung
gez. Holger Kelch
Beigeordneter für Sicherheit, 
Ordnung und Umwelt der Stadt Cottbus

Amtliche Bekanntmachung
über die öffentliche Auslegung des Antrages der LWG
Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG zur Erteilung einer

Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die
Schmutzwasserdruckleitung DN 500 GG verlaufend

von der Schmutzwasserpumpstation Lakomaer
Chaussee/Marjana-Domaskojc-Straße 

von der Lakomaer Chaussee östlich der 
Marjana-Domaskojc-Straße und der 

Gerhart-Hauptmann-Straße zur Kläranlagen Cottbus 
in der Gemarkung Saspow.

Auf der Grundlage des § 9 des Grundbuchbereini-
gungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I
S. 2182), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 02.11.2000 (BGBl. I S.1481, 1483) i.V.m. 
§ 6 der Verordnung zur Durchführung des Grund-
buchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf
dem Gebiet des Sachenrechts - Sachenrechts-Durch-
führungsverordnung (SachenR-DV) vom 20.12.1994
(BGBl. I S. 3900) - hat die LWG Lausitzer Wasser
GmbH & Co. KG, Berliner Straße 19-21, 03046 Cott-
bus mit Datum vom 24.01.2006 bei der Unteren Was-
serbehörde der Stadt Cottbus für die Schmutzwasser-
druckleitung DN 500 GG von der Schmutz-
wasserpumpstation Lakomaer Chaussee/Marjana- Do-
maskojc-Straße von der Lakomaer Chaussee östlich
der Marjana-Domaskojc-Straße und der Gerhart-
Hauptmann-Straße zur Kläranlagen Cottbus verlaufend
in der Gemarkung Saspow die Erteilung einer Lei-
tungs- und Anlagenrechtsbescheinigung beantragt.
Die Bescheinigung begründet eine beschränkte per-
sönliche Dienstbarkeit für die genannten Grundstücke
zugunsten des Antragstellers. Sie umfasst das Recht, die
belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instand-
setzung und Erneuerung der Anlage zu betreten und
zu nutzen, Wasser in einer Leitung über die Grundstücke
zu führen und von dem Grundstückseigentümer bzw.
Erbbauberechtigten zu verlangen, dass er auf den
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten
lässt oder sonstige Einwirkungen vornimmt, die den
ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung be-
einträchtigen oder gefährden. Die Ausübung kann Drit-
ten überlassen werden.
Die Trassenführung erstreckt sich auf nachfolgend ge-
nannte Grundstücke:

• Gemarkung Saspow; Flur 71; 
Flurstücke 2/6, 50/1, 55/3, 55/9, 81, 
232/2, 238/4, 255/2, 256/4, 528, 535, 
634, 640, 641, 648, 944

Gemäß § 7 der Sachenrechts-Durchführungsverord-
nung werden die Antragsunterlagen vier Wochen von
dem Tag der Bekanntmachung im „Amtsblatt für die
Stadt Cottbus“

im Zeitraum vom 27.03.2006 bis 21.04.2006
beim

Umweltamt der Stadt Cottbus, 
Untere Wasserbehörde, Neumarkt 5, 

03046 Cottbus, Zimmer 461
während der Dienstzeiten zur Einsicht öffentlich aus-
gelegt.
Widersprüche können von den Grundstückseigentü-
mern bzw. Erbbauberechtigten während des Ausle-
gungszeitraumes nur bei der Unteren Wasserbehörde
der kreisfreien Stadt Cottbus erhoben werden. Bei
fristgerechtem Widerspruch wird die Bescheinigung
mit einem entsprechenden Vermerk erteilt.

Cottbus, 27. Februar 2006
In Vertretung
gez. Holger Kelch
Beigeordneter für Sicherheit, Ordnung 
und Umwelt der Stadt Cottbus

Amtliche Bekanntmachung
über die öffentliche Auslegung des Antrages der LWG
Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG zur Erteilung einer
Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für eine
Schmutzwasserleitung DN 1000 B - übergehend in 

DN 800 B und DN 600 B - mit Zubehör verlaufend von
der Schmutzwasserpumpstation Lakomaer 

Chaussee/Marjana-Domaskojc-Straße westlich der
Marjana-Domaskojc-Straße bis zur 
Mina-Witkojc-Straße Nr. 53 in der 

Gemarkung Schmellwitz.
Auf der Grundlage des § 9 des Grundbuchbereini-
gungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I
S.2182), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 02.11.2000 (BGBl. I S.1481, 1483) i.V.m. 
§ 6 der Verordnung zur Durchführung des Grund-
buchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf
dem Gebiet des Sachenrechts - Sachenrechts-Durch-
führungsverordnung (SachenR-DV) vom 20.12.1994
(BGBl. I S. 3900) - hat die LWG Lausitzer Wasser
GmbH & Co. KG, Berliner Straße 19-21, 03046 Cott-
bus mit Datum vom 27.01.2006 bei der Unteren Was-
serbehörde der Stadt Cottbus für eine Schmutzwas-
serleitung DN 1000 B - übergehend in DN 800 B und
DN 600 B - mit Zubehör verlaufend von der Schmutz-
wasserpumpstation Lakomaer Chaussee/Marjana-
Domaskojc-Straße westlich der Marjana-Domaskojc-
Straße bis zur Mina-Witkojc-Straße Nr. 53 in der Ge-
markung Schmellwitz die Erteilung einer Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung beantragt.
Die Bescheinigung begründet eine beschränkte per-
sönliche Dienstbarkeit für die genannten Grundstücke
zugunsten des Antragstellers. Sie umfasst das Recht, 
die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die In-
standsetzung und Erneuerung der Anlage zu betreten
und zu nutzen, Wasser in einer Leitung über die Grund-
stücke zu führen und von dem Grundstückseigentü-
mer bzw. Erbbauberechtigten zu verlangen, dass er
auf den Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw.
errichten lässt oder sonstige Einwirkungen vornimmt,
die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Lei-
tung beeinträchtigen oder gefährden. Die Ausübung
kann Dritten überlassen werden.
Die Trassenführung erstreckt sich auf nachfolgend ge-
nannte Grundstücke:

• Gemarkung Saspow; Flur 71; 
Flurstücke 240/2, 905, 944

• Gemarkung Schmellwitz; Flur 70; 
Flurstücke 445/120, 445/121, 446/3, 582

Gemäß § 7 der Sachenrechts-Durchführungsverord-
nung werden die Antragsunterlagen vier Wochen von
dem Tag der Bekanntmachung im „Amtsblatt für die
Stadt Cottbus“

im Zeitraum vom 27.03.2006 bis 21.04.2006
beim

Umweltamt der Stadt Cottbus, 
Untere Wasserbehörde, Neumarkt 5, 

03046 Cottbus, Zimmer 461
während der Dienstzeiten zur Einsicht öffentlich aus-
gelegt.
Widersprüche können von den Grundstückseigentü-
mern bzw. Erbbauberechtigten während des Ausle-
gungszeitraumes nur bei der Unteren Wasserbehörde
der kreisfreien Stadt Cottbus erhoben werden. Bei
fristgerechtem Widerspruch wird die Bescheinigung
mit einem entsprechenden Vermerk erteilt.

Cottbus, 27. Februar 2006
In Vertretung
gez. Holger Kelch
Beigeordneter für Sicherheit, Ordnung 
und Umwelt der Stadt Cottbus
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Amtlicher Teil

Amtliche Bekanntmachung
über die öffentliche Auslegung des Antrages der LWG
Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG zur Erteilung einer

Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die
Schmutzwasserdruckleitung DN 400 Az mit Zubehör

verlaufend von der Schmutzwasserpumpstation 
Hagenwerder Straße in der Ringstraße bis Dresdener

Straße im Bereich des Friedhofes, weiterführend 
parallel zur Bautzener Straße bis zur Einbindung in
den Schmutzwasserkanal Bautzener Straße in den 
Gemarkungen Spremberger Vorstadt und Madlow.

Auf der Grundlage des § 9 des Grundbuchbereini-
gungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I
S.2182), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 02.11.2000 (BGBl. I S.1481, 1483) i.V.m. 
§ 6 der Verordnung zur Durchführung des Grund-
buchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf
dem Gebiet des Sachenrechts - Sachenrechts-Durch-
führungsverordnung (SachenR-DV) vom 20.12.1994
(BGBl. I S. 3900) - hat die LWG Lausitzer Wasser
GmbH & Co. KG, Berliner Straße 19-21, 03046 Cott-
bus mit Datum vom 30.01.2006 bei der Unteren Was-
serbehörde der Stadt Cottbus für die Schmutzwasser-
druckleitung DN 400 Az verlaufend von der Schmutz-
wasserpumpstation Hagenwerder Straße in der
Ringstraße bis Dresdener Straße im Bereich des Fried-
hofes, weiterführend parallel zur Bautzener Straße bis
zur Einbindung in den Schmutzwasserkanal Bautze-
ner Straße in den Gemarkungen Spremberger Vorstadt
und Madlow die Erteilung einer Leitungs- und Anla-
genrechtsbescheinigung beantragt.
Die Bescheinigung begründet eine beschränkte per-
sönliche Dienstbarkeit für die genannten Grundstücke
zugunsten des Antragstellers. Sie umfasst das Recht, die
belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instand-
setzung und Erneuerung der Anlage zu betreten und
zu nutzen, Wasser in einer Leitung über die Grundstücke
zu führen und von dem Grundstückseigentümer bzw.
Erbbauberechtigten zu verlangen, dass er auf den
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten
lässt oder sonstige Einwirkungen vornimmt, die den
ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung
beeinträchtigen oder gefährden. Die Ausübung kann
Dritten überlassen werden. Die Trassenführung er-
streckt sich auf nachfolgend genannte Grundstücke:

• Gemarkung Spremberger Vorstadt; 
Flur 123; Flurstücke 30, 31, 36, 42

• Gemarkung Spremberger Vorstadt; 
Flur 124; Flurstücke 86, 88, 89

• Gemarkung Spremberger Vorstadt; 
Flur 133; Flurstücke 33/1, 33/2, 35

• Gemarkung Spremberger Vorstadt; 
Flur 134; Flurstücke 152, 201, 203, 204, 205

• Gemarkung Madlow; Flur 157; 
Flurstücke 29/1, 31, 36, 37

• Gemarkung Madlow; Flur 158; 
Flurstücke 157, 184, 186, 187, 188, 190, 191,
192, 193, 195, 197, 198, 207

Gemäß § 7 der Sachenrechts-Durchführungsverord-
nung werden die Antragsunterlagen vier Wochen von
dem Tag der Bekanntmachung im „Amtsblatt für die
Stadt Cottbus“

im Zeitraum vom 27.03.2006 bis 21.04.2006
beim

Umweltamt der Stadt Cottbus, Untere Wasser-
behörde, Neumarkt 5, 03046 Cottbus, Zimmer 461
während der Dienstzeiten zur Einsicht öffentlich aus-
gelegt. Widersprüche können von den Grundstücksei-
gentümern bzw. Erbbauberechtigten während des Aus-
legungszeitraumes nur bei der Unteren Wasserbehör-
de der kreisfreien Stadt Cottbus erhoben werden. Bei
fristgerechtem Widerspruch wird die Bescheinigung mit
einem entsprechenden Vermerk erteilt.
In Vertretung Cottbus, 27. Februar 2006
gez. Holger Kelch
Beigeordneter für Sicherheit, Ordnung 
und Umwelt der Stadt Cottbus

Amtliche Bekanntmachung
über die öffentliche Auslegung des Antrages der LWG
Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG zur Erteilung einer

Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die
Schmutzwasserdruckleitung DN 300 Az mit Zubehör

verlaufend von der Schmutzwasserpumpstation 
Hagenwerder Straße in der Ringstraße bis Dresdener

Straße im Bereich des Friedhofes, weiterführend 
parallel zur Bautzener Straße bis zur Einbindung in
den Schmutzwasserkanal Bautzener Straße in den 
Gemarkungen Spremberger Vorstadt und Madlow.

Auf der Grundlage des § 9 des Grundbuchbereini-
gungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I
S.2182), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 02.11.2000 (BGBl. I S.1481, 1483) i.V.m. 
§ 6 der Verordnung zur Durchführung des Grund-
buchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften 
auf dem Gebiet des Sachenrechts - Sachenrechts-
Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) - hat die LWG Lausit-
zer Wasser GmbH & Co. KG, Berliner Straße 19-21,
03046 Cottbus mit Datum vom 31.01.2006 bei der
Unteren Wasserbehörde der Stadt Cottbus für die
Schmutzwasserdruckleitung DN 300 Az mit Zubehör
verlaufend von der Schmutzwasserpumpstation Ha-
genwerder Straße in der Ringstraße bis Dresdener
Straße im Bereich des Friedhofes, weiterführend par-
allel zur Bautzener Straße bis zur Einbindung in den
Schmutzwasserkanal Bautzener Straße in den Gemar-
kungen Spremberger Vorstadt und Madlow die Ertei-
lung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung
beantragt.
Die Bescheinigung begründet eine beschränkte per-
sönliche Dienstbarkeit für die genannten Grundstücke
zugunsten des Antragstellers. Sie umfasst das Recht, die
belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instand-
setzung und Erneuerung der Anlage zu betreten und
zu nutzen, Wasser in einer Leitung über die Grundstücke
zu führen und von dem Grundstückseigentümer bzw.
Erbbauberechtigten zu verlangen, dass er auf den
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten
lässt oder sonstige Einwirkungen vornimmt, die den
ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung be-
einträchtigen oder gefährden. Die Ausübung kann Drit-
ten überlassen werden. Die Trassenführung erstreckt
sich auf nachfolgend genannte Grundstücke:

• Gemarkung Spremberger Vorstadt; 
Flur 123; Flurstücke 30, 31, 36, 42

• Gemarkung Spremberger Vorstadt; 
Flur 124; Flurstücke 86, 88, 89

• Gemarkung Spremberger Vorstadt; 
Flur 133; Flurstücke 32/2, 33/1, 33/2, 35

• Gemarkung Spremberger Vorstadt; 
Flur 134; Flurstücke 151, 152, 153, 201, 203,
204, 205

• Gemarkung Madlow; Flur 157; 
Flurstücke 29/1, 32

• Gemarkung Madlow; Flur 158; 
Flurstücke 184

Gemäß § 7 der Sachenrechts-Durchführungsverord-
nung werden die Antragsunterlagen vier Wochen von
dem Tag der Bekanntmachung im „Amtsblatt für die
Stadt Cottbus“

im Zeitraum vom 27.03.2006 bis 21.04.2006
beim

Umweltamt der Stadt Cottbus, Untere Wasser-
behörde, Neumarkt 5, 03046 Cottbus, Zimmer 461
während der Dienstzeiten zur Einsicht öffentlich aus-
gelegt. Widersprüche können von den Grundstücksei-
gentümern bzw. Erbbauberechtigten während des Aus-
legungszeitraumes nur bei der Unteren Wasserbehör-
de der kreisfreien Stadt Cottbus erhoben werden. Bei
fristgerechtem Widerspruch wird die Bescheinigung mit
einem entsprechenden Vermerk erteilt.
In Vertretung Cottbus, 27. Februar 2006
gez. Holger Kelch
Beigeordneter für Sicherheit, Ordnung 
und Umwelt der Stadt Cottbus

Amtliche Bekanntmachung
über die öffentliche Auslegung des Antrages der LWG
Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG zur Erteilung einer

Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die
Schmutzwasserleitung DN 200 PVC - übergehend in

DN 300 PVC und DN 400 PVC - mit Zubehör 
verlaufend von der Sachsendorfer Hauptstraße 22c
zur Straße Sachsendorfer Wiesen 5b nördlich der

Saarbrücker Straße in der Gemarkung Sachsendorf
und die Regenwasserleitung DN 200 Stz - übergehend

in DN 400 B - mit Zubehör verlaufend vom 
Garagenkomplex Sachsendorfer Hauptstraße und der

Sachsendorfer Hauptstraße 22c zur Straße 
Sachsendorfer Wiesen 5b nördlich der Saarbrücker

Straße in der Gemarkung Sachsendorf.
Auf der Grundlage des § 9 des Grundbuchbereini-
gungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I
S.2182), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 02.11.2000 (BGBl. I S. 1481, 1483) i.V.m.
§ 6 der Verordnung zur Durchführung des Grund-
buchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf
dem Gebiet des Sachenrechts - Sachenrechts-Durch-
führungsverordnung (SachenR-DV) vom 20.12.1994
(BGBl. I S. 3900) - hat die LWG Lausitzer Wasser
GmbH & Co. KG, Berliner Straße 19-21, 03046 Cott-
bus mit Datum vom 09.02.2006 bei der Unteren Was-
serbehörde der Stadt Cottbus für die Schmutzwasser-
leitung DN 200 PVC - übergehend in DN 300 PVC
und DN 400 PVC - mit Zubehör von der Sachsen-
dorfer Hauptstraße 22c zur Straße Sachsendorfer Wie-
sen 5b nördlich der Saarbrücker Straße verlaufend und
die Regenwasserleitung DN 200 Stz - übergehend in DN
400 B - mit Zubehör verlaufend vom Garagenkom-
plex Sachsendorfer Hauptstraße und der Sachsendor-
fer Hauptstraße 22c zur Straße Sachsendorfer Wiesen
5b nördlich der Saarbrücker Straße in der Gemarkung
Sachsendorf die Erteilung einer Leitungs- und Anla-
genrechtsbescheinigung beantragt.
Die Bescheinigung begründet eine beschränkte per-
sönliche Dienstbarkeit für die genannten Grundstücke
zugunsten des Antragstellers. Sie umfasst das Recht, die
belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instand-
setzung und Erneuerung der Anlage zu betreten und
zu nutzen, Wasser in einer Leitung über die Grundstücke
zu rühren und von dem Grundstückseigentümer bzw.
Erbbauberechtigten zu verlangen, dass er auf den
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten
lässt oder sonstige Einwirkungen vornimmt, die den
ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung be-
einträchtigen oder gefährden. Die Ausübung kann Drit-
ten überlassen werden.
Die Trassenführung erstreckt sich auf nachfolgend ge-
nannte Grundstücke:

• Gemarkung Sachsendorf; Flur 154; 
Flurstücke 331, 336, 338, 339, 341, 541,
600

Gemäß § 7 der Sachenrechts-Durchführungsverord-
nung werden die Antragsunterlagen vier Wochen von
dem Tag der Bekanntmachung im „Amtsblatt für die
Stadt Cottbus“

im Zeitraum vom 27.03.2006 bis 21.04.2006
beim

Umweltamt der Stadt Cottbus, 
Untere Wasserbehörde, Neumarkt 05, 

03036 Cottbus, Zimmer 461
während der Dienstzeiten zur Einsicht öffentlich aus-
gelegt.
Widersprüche können von den Grundstückseigentü-
mern bzw. Erbbauberechtigten während des Ausle-
gungszeitraumes nur bei der Unteren Wasserbehörde
der kreisfreien Stadt Cottbus erhoben werden. Bei
fristgerechtem Widerspruch wird die Bescheinigung
mit einem entsprechenden Vermerk erteilt.

In Vertretung Cottbus, 27. Februar 2006
gez. Holger Kelch
Beigeordneter für Sicherheit, Ordnung 
und Umwelt der Stadt Cottbus



Amtsblatt für die Stadt Cottbus6 Seite 25. März 2006

Amtlicher Teil

Amtliche Bekanntmachung
Offenlegung

In den Gemarkungen 
Gallinchen Flur 1 und 2
Groß Gaglow  Flur 1         
Kiekebusch Flur 1 und 2

wurde der Inhalt der Liegenschaftskarte um die nicht
einmesspflichtigen Gebäude erweitert und die betrof-
fenen Flurstücke, die noch mit einem Bruchstrich ge-
schrieben wurden, neu nummeriert. Dies erfolgte im
Rahmen des „FALKE-Projektes“- Forcierung der Ein-
richtung der Automatisierten Liegenschaftskarte, ge-
fördert durch den Europäischen Fonds für Regionale
Entwicklung (EFRE).
Gemäß § 12 des Vermessungs- und Liegenschaftsge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
19.12.1997 (GVBL. I 1998 S. 2) in Verbindung mit 
§ 1 der Offenlegungsverordnung vom 17.02.1999
(GVBL. II S. 130) wird die Ergänzung der Liegen-
schaftskarte in den o.g. Fluren durch Offenlegung des
Kartenwerkes bekannt gegeben. 
Die Offenlegung erfolgt beim Vermessungs- und Ka-
tasteramt Cottbus, Karl-Marx-Str. 67, 03044 Cottbus,
Zimmer 4.023 in der Zeit

vom 03.04.2006 bis 03.05.2006
während der Dienststunden.
gez. Karin Rätzel 
Oberbürgermeisterin der Stadt Cottbus

Amtliche Bekanntmachung
Offenlegung

In den Gemarkungen  
Merzdorf Flur 1 bis 4
Sielow Flur 1 bis 7
Willmersdorf Flur 1 bis 5

erfolgte die Umnummerierung aller Flurstücke, die
noch mit einem Bruchstrich geschrieben wurden. Im
Zuge der Umstellung der analogen Flurkarte in eine
digitale Karte wurde im Vermessungs- und Kataster-
amt Cottbus die „Freie Nummerierung“ eingeführt.
Dies machte die Neunummerierung der betroffenen
Flurstücke erforderlich.
Gemäß § 12 des Vermessungs- und Liegenschaftsge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
19.12.1997 (GVBL. I 1998 S. 2) in Verbindung mit 
§ 1 der Offenlegungsverordnung vom 17.02.1999
(GVBL. II S. 130) wird die Änderung des Inhaltes
der Liegenschaftskarte in den o.g. Fluren durch Of-
fenlegung des Kartenwerkes bekannt gegeben.
Die Offenlegung erfolgt beim Vermessungs- und Ka-
tasteramt Cottbus, Karl-Marx-Str. 67, 03044 Cottbus,
Zimmer 4.023 in der Zeit 

vom 03.04.2006 bis 03.05.2006
während der Dienststunden.
gez. Karin Rätzel
Oberbürgermeisterin
der Stadt Cottbus

Amtliche Bekanntmachung

Genehmigung der Satzung
über den Bebauungsplan 

Cottbus-Branitz  
„Spreewehrstraße“

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus
hat am 22.02.2006 in öffentlicher Sitzung den Bebau-
ungsplan Cottbus-Branitz „Spreewehrstraße“ nach § 10
Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.
Der Beschluss des Bebauungsplanes wird hiermit be-
kannt gemacht.
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes
umfasst den im Lageplan dargestellten Bereich. Maß-
gebend ist der Lageplan des Bebauungsplanes Cott-
bus-Branitz „Spreewehrstraße“ in der Fassung vom
Januar 2004.

Der Bebauungsplan Cottbus-Branitz „Spreewehr-
straße“ tritt rückwirkend zum 14.08.2004 in Kraft.
Jedermann kann den Bebauungsplan und die Begrün-
dung ab dem 27.03.2006 im Amt für Stadtentwick-
lung und Stadtplanung der Stadtverwaltung Cottbus,
Technisches Rathaus, Karl-Marx-Straße 67, Zimmer
4.074, während der öffentlichen Sprechstunden ein-
sehen und Auskunft über seinen Inhalt verlangen.
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3
und Abs. 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften sowie Mängel in der Abwägung nach §
214 Abs. 3 BauGB sind gemäß § 215 Abs. 1 Nr. 1 -
3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von
2 Jahren seit dieser Bekanntmachung schriftlich ge-
genüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind.
Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die
Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzule-
gen.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB
über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche
im Falle der in §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Ver-
mögensnachteile deren Leistungen schriftlich beim 
Entschädigungspflichtigen zu beantragen sind und des
§ 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschä-
digungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb
der Frist von drei Jahren gestellt ist, wird hingewie-
sen.

Cottbus, 02.03.2006
gez. Karin Rätzel
Oberbürgermeisterin 
der Stadt Cottbus 

Öffentliche Bekanntmachung
Trink- und 

Abwasserzweckverband
Cottbus Süd-Ost

Das Ministerium des Innern lädt als zuständige Auf-
sichtsbehörde über den Trink- und Abwasserzweck-
verband Cottbus Süd-Ost gem. § 8 Abs. 1 des Geset-
zes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land
Brandenburg (GKG) i.V.m. § 42 Abs. 3 der Gemein-
deordnung für das Land Brandenburg (GO) zur 
Sitzung der Verbandsversammlung des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes am 

4. April 2006, 17.00 Uhr,
Gemeindeverwaltung Neuhausen/Spree, 

Sitzungssaal, Amtsweg 1, 03058 Neuhausen/Spree 
ein. 
Tagesordnung - Öffentliche Sitzung
TOP 1 Begrüßung durch den Vertreter des Ministe-

riums des Innern 
TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung

und Beschlussfähigkeit
TOP 3 Beschlussfassung über die Tagesordnung 
TOP 4 Wahl des Vorsitzenden der Verbandsver-

sammlung
TOP 5 Wahl des Stellvertreters des Vorsitzenden der

Verbandsversammlung
TOP 6 Einwohnerfragestunde
TOP 7 Genehmigung des Protokolls Nr. 02/2005 der

Verbandsversammlung vom 18. Mai 2005
und des Protokolls Nr. 03/2005 der Beratung
vom 30. Juni 2005

TOP 8 Bericht des Verbandsvorstehers
TOP 9 Information zur Genehmigung der Verbands-

satzung des TAZ Cottbus Süd-Ost vom 
18. Mai 2005 (Beschluss-Nr. 1/2005)

TOP 10 Information und Anhörung zum Feststel-
lungsbescheid

TOP 11 Beratung und Beschlussfassung zur Aktuali-
sierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
des TAZ Cottbus Süd-Ost für die Abwasse-
rentsorgung
a) des Ortsteiles Gablenz (BV 01/2006)
b) des Ortsteiles Roggosen ( BV 02/2006)
c) des Ortsteiles Komptendorf ( BV 03/2006)
d) des Ortsteiles Groß Döbbern (BV04/2006)

TOP 12 Beratung und Beschlussfassung zur Vorbe-
reitung und Finanzierung der Maßnahmen zur
abwasserseitigen Erschließung der Ortsteile
Gablenz und Roggosen (BV 05/2006)

TOP 13 Beratung und Beschlussfassung zum Wirt-
schaftsplan 2006 des TAZ Cottbus Süd-Ost
(BV 06/2006)

TOP 14 Beratung und Beschlussfassung über das Be-
treiberentgelt für das Jahr 2006 (BV 07/2006)

TOP 15 Beratung zur Neufassung der Kanalanschluss-
beitragssatzung zur Abwassersatzung 

TOP 16 Mitteilungen und Anfragen

Im Auftrag
Dr. Grünewald

Amtliche Bekanntmachung
Veränderung der Vertretungsberechtigten in Eigenbetrieben der

Stadt Cottbus
Angelegenheiten und Sachbereiche beauftragen. 
Grün- und Parkanlagen der Stadt Cottbus
Es ist eine Werkleitung bestellt. Die Werkleitung wird
vertreten durch Frau Doris Hetzschold als Werkleite-
rin. Bei Abwesenheit der Werkleiterin ist Frau Dag-
mar Nebatz zur Vertretung berechtigt. Personal- und
arbeitsrechtliche Angelegenheiten sind von der Ver-
tretungsberechtigung ausgenommen. 

gez. Karin Rätzel Cottbus, 13.02.2006
Oberbürgermeisterin der Stadt Cottbus

Gemäß § 4 (1) der Verordnung über die Eigenbetrie-
be der Gemeinden (EigV) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. März 1995 (GVBl. II S. 314)
in der jeweils geltenden Fassung, kann für jeden 
Eigenbetrieb eine Werkleitung bestellt werden. 
Die Werkleitung eines Eigenbetriebes vertritt den Ei-
genbetrieb und somit auch die Stadt in allen Angele-
genheiten, für die die Werkleitung nach den Vorschriften
der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung
und nach den Regelungen der jeweiligen Betriebssat-
zung selbst zuständig ist (§ 6 (1) EigV). Die Werklei-
tung kann Betriebsangehörige mit der Vertretung für
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Friedhofssatzung für die Friedhöfe der Stadt Cottbus 
Friedhofssatzung der Stadt Cottbus

Präambel
Auf der Grundlage des § 5 der Gemeindeordnung des
Landes Brandenburg mit der Bekanntmachung vom
10.10.2001 (GVBl. I S. 154) in der jeweils geltenden
Fassung und dem § 34 des Gesetzes über das 
Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land
Brandenburg vom 07.11.2001 (GVBl. Bbg. Teil I S.
226 ff) in der jeweils geltenden Fassung, hat die Stadt-
verordnetenversammlung der Stadt Cottbus  in ihrer
Tagung am 21.12.2005 folgende Friedhofssatzung be-
schlossen:

I. Allgemeine Vorschriften
§ 1  Geltungsbereich

Diese Friedhofssatzung gilt für folgende, im Gebiet
der Stadt Cottbus gelegene und von ihr verwaltete 
Friedhöfe:

a) Südfriedhof
b) Nordfriedhof
c) Friedhof Ströbitz
d) Friedhof Madlow
e) Friedhof Schmellwitz
f) Friedhof Saspow
g) Friedhof Kahren
h) Friedhof Branitz
i) Waldfriedhof Dissenchen
j) Friedhof Schlichow
k) Friedhof Merzdorf
l) Friedhof Döbbrick
m) Friedhof Skadow
n) Friedhof Maiberg
o) Friedhof Sielow
p) Friedhof Willmersdorf

Sie gilt nicht für die Ortsteile Groß Gaglow, Gallin-
chen und Kiekebusch.

§ 2  Friedhofszweck
(1) Die Friedhöfe der Stadt Cottbus sind öffentliche

Einrichtungen der Stadt Cottbus.
(2) Die Friedhöfe dienen der Bestattung/Beisetzung

aller Personen, die Einwohner der Stadt Cottbus 
waren oder im Stadtgebiet verstorben sind, sowie
derjenigen Personen, die ein Recht auf Bestat-
tung/Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte
besaßen. 

(3) Die Friedhöfe erfüllen auf Grund ihrer gärtneri-
schen Gestaltung auch allgemeine Grünflächen-
funktionen. Deshalb hat jeder das Recht, die Fried-
höfe als Orte der Ruhe und Besinnung zum Zwecke
einer, der Würde des Ortes entsprechenden Erho-
lung aufzusuchen.

§ 3  Bestattungsbezirke
(1) Die Stadt Cottbus wird in neun Bestattungsbezir-

ke eingeteilt. 
Bestattungsbezirk I: Stadtteile: Mitte, Sandow,

Spremberger Vorstadt, 
Madlow, Sachsendorf, 
Ströbitz, Schmellwitz, 
Branitzer Siedlung

Friedhöfe: Südfriedhof, Nordfriedhof,
Friedhof Schmellwitz, 
Friedhof Ströbitz, Friedhof
Madlow

Bestattungsbezirk II: Stadtteil Saspow
Friedhof: Friedhof Saspow
Bestattungsbezirk III: Stadtteil Kahren
Friedhof Friedhof Kahren
Bestattungsbezirk IV: Stadtteil Branitz
Friedhof Friedhof Branitz
Bestattungsbezirk V: Stadtteil Dissenchen/

Schlichow
Friedhöfe: Waldfriedhof Dissenchen,

Friedhof Schlichow

Bestattungsbezirk VI: Stadtteil Merzdorf
Friedhof: Friedhof Merzdorf
Bestattungsbezirk VII: Stadtteile Döbbrick/Maiberg,

Skadow
Friedhöfe: Friedhof Döbbrick, Friedhof

Maiberg, Friedhof Skadow
Bestattungsbezirk VIII: Stadtteil Sielow
Friedhof: Friedhof Sielow
Bestattungsbezirk IX: Stadtteil Willmersdorf
Friedhof: Friedhof Willmersdorf
(2) Die Verstorbenen sind in der Regel auf dem Fried-

hof des Bestattungsbezirkes zu bestatten/beizuset-
zen, in dem sie ihren letzten Wohnsitz hatten, so-
fern sie nicht bei ihrem Ableben ein Recht auf
Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte eines an-
deren Friedhofes besaßen. Die Stadt Cottbus kann
Ausnahmen zulassen.

§ 4  Schließung und Aufhebung
(1) Friedhöfe und Friedhofsteile können aus wichtigem

öffentlichem Grund für weitere Bestattungen/Bei-
setzungen gesperrt werden (Schließung). Soll der
Friedhof nach seiner Schließung einer anderen 
Nutzung zugeführt werden (Aufhebung), so ist der
Ablauf der Ruhezeit nach der letzten Bestat-
tung/Beisetzung einzuhalten.

(2) Soweit durch die Schließung das Recht auf wei-
tere Bestattungen/Beisetzungen in Erd-/Urnen-
wahlgrabstätten erlischt, wird dem Nutzungsbe-
rechtigten für die restliche Nutzungszeit bei Ein-
tritt eines weiteren Bestattungs-/Beisetzungsfalles
eine andere mehrstellige Grabstätte zur Verfügung
gestellt. Außerdem kann er die Umbettung bereits
Bestatteter/Beigesetzter verlangen.

(3) Durch die Aufhebung geht die Eigenschaft des
Friedhofes als Ruhestätte der Toten verloren. Die
in Reihengrabstätten Bestatteten/Beigesetzten wer-
den, falls die Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist,
die in Erd-/Urnenwahlgrabstätten Bestatteten/Bei-
gesetzten, falls die Nutzungszeit noch nicht abge-
laufen ist, auf Kosten der Stadt Cottbus in ande-
re Grabstätten umgebettet.

(4) Schließung und Aufhebung werden öffentlich be-
kannt gegeben.

(5) Ersatzgrabstätten werden entsprechend der jeweils
geltenden Friedhofssatzung hergerichtet. Ersatz-
erd-/-urnenwahlgrabstätten werden Bestandteil 
des Nutzungsrechts.

II. Ordnungsvorschriften
§ 5  Öffnungszeiten

(1) Die Friedhöfe sind während der, an den Eingän-
gen bekannt gegebenen Zeiten für den Besuch
geöffnet.

(2) Die Stadt Cottbus kann das Betreten aller oder
einzelner Friedhofsteile aus besonderem Anlass
vorübergehend untersagen.

§ 6  Verhalten auf dem Friedhof
(1) Jeder Besucher hat sich auf dem Friedhof der Wür-

de des Ortes entsprechend zu verhalten. Den An-
ordnungen des Friedhofspersonals ist Folge zu 
leisten.

(2) Kinder unter 7 Jahren dürfen den Friedhof nur in
der Begleitung und unter Verantwortung Erwach-
sener betreten.

(3) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestat-
tet:
a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu 

befahren. Ausgenommen davon sind: Kinder-
wagen, Behindertenmobile, Fahrzeuge der
Friedhofsverwaltung und der für den 

Friedhof zugelassenen Gewerbetreibenden.
Bestattungsfahrzeugen ist die Benutzung der
Wege bis zur Feierhalle gestattet. Hierbei sind
ausschließlich die direkten Zufahrten zu nut-
zen,

b) Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blu-
men, und gewerbliche Dienste anzubieten oder
diesbezüglich zu werben,

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe von
Bestattungen/Beisetzungen störende Arbeiten
auszuführen,

d) ohne schriftlichen Auftrag der Angehörigen
und ohne Zustimmung der Friedhofsverwal-
tung gewerbsmäßig zu fotografieren,

e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen sol-
cher, die im Rahmen des Friedhofszwecks not-
wendig und üblich sind,

f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür be-
stimmten Stellen abzulagern,

g) den Friedhof und seine Einrichtungen und An-
lagen zu verunreinigen oder zu beschädigen,
Einfriedungen und Hecken zu übersteigen und
Rasenflächen (soweit sie nicht als Wege die-
nen), Grabstätten und Grabeinfassungen zu
betreten,

h) zu lärmen und zu spielen sowie zu lagern,
i) Tiere mitzubringen, ausgenommen Hunde, die-

se sind an der Leine zu führen. Auftretende
Verunreinigungen durch mitgebrachte Hunde
sind durch den Hundehalter zu entfernen.

Die Stadt Cottbus kann auf Antrag Ausnahmen zulas-
sen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs und der
Ordnung auf ihm vereinbar sind.
(4) Totengedenkfeiern sind spätestens 4 Tage vorher

bei der Stadt Cottbus zur Zustimmung anzumel-
den.

§ 7  Gewerbliche Betätigung
(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestattungsunter-

nehmen und sonstige Gewerbetreibende bedürfen
für Tätigkeiten auf den Friedhöfen der vorherigen
Zulassung der Stadt Cottbus.

(2) Zugelassen werden Gewerbetreibende, die:
a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher

Hinsicht zuverlässig sind,
b) selbst oder deren fachliche Vertreter die 

Meis-terprüfung abgelegt haben oder in die
Handwerksrolle bzw. gleichartige Verzeich-
nisse eingetragen sind. Bestattungsunterneh-
men bedürfen zur Zulassung  der Gewerbe-
anmeldung.

c) einen für die Ausführung der Tätigkeiten 
ausreichenden Haftpflichtversicherungsschutz
nachweisen.

(3) Die Zulassung erfolgt durch Ausstellen eines Be-
rechtigungsscheines. Dieser ist der Friedhofsver-
waltung auf Verlangen vorzuweisen und gilt für
5 Jahre. 

(4) Gewerbetreibenden, die gegen die Vorschriften der
Abs. (3) bis (8) verstoßen oder bei denen die Vor-
aussetzungen des Abs. (2) ganz oder teilweise nicht
gegeben sind, kann die Stadt Cottbus die Zulas-
sung auf Zeit oder auf Dauer durch schriftlichen Be-
scheid entziehen.

(5) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten ha-
ben die Friedhofssatzung und die dazu ergange-
nen Regelungen zu beachten. Sie haften für alle
Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im Zu-
sammenhang mit ihrer Tätigkeit auf den Friedhö-
fen schuldhaft verursachen.

Fortsetzung auf Seite 8
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(6) Unbeschadet § 6 Abs. (3) Buchst. c) dürfen ge-
werbliche Arbeiten auf den Friedhöfen nur während
der von der Stadt Cottbus festgesetzten Zeiten
durchgeführt werden. In den Fällen von § 5 Abs.
(2) sind gewerbliche Tätigkeiten untersagt.

(7) Die für die Arbeit erforderlichen Werkzeuge und
Materialien dürfen auf den Friedhöfen nur an den
dafür vorgesehenen und von der Stadt Cottbus ge-
nehmigten Stellen gelagert werden. Bei der Be-
endigung der Arbeiten sind die Arbeits- und La-
gerplätze wieder in einen ordnungsgemäßen Zu-
stand zu versetzen. Gewerbliche Geräte dürfen
nicht an oder in  den Wasserentnahmestellen ger-
einigt werden.

(8) Friedhofsgärtner können für ihre Tätigkeiten Wer-
beschilder in den Abmaßen 0,08 m x 0,06 m auf
der von ihnen zu pflegenden Grabstätte aufstellen.

III. Bestattungsvorschriften
§ 8  Allgemeines

(1) Bestattungen sind unverzüglich nach Beurkun-
dung des Sterbefalles bei der Stadt Cottbus anzu-
melden. Der Anmeldung sind die erforderlichen
Unterlagen beizufügen. Dies betrifft bei einer Erd-
bestattung die standesamtliche Bestattungsbe-
scheinigung, bei Urnenbeisetzungen die Einä-
scherungsbescheinigung.

(2) Wird die Bestattung/Beisetzung in einer vorher
erworbenen Erd-/Urnenwahlgrabstätte beantragt,
ist das Nutzungsrecht nachzuweisen.

(3) Die Stadt Cottbus setzt Ort und Zeit der 
Bestattung/Beisetzung fest. Die Bestattung ist in-
nerhalb von 10 Tagen nach Feststellung des To-
des durchzuführen. Die Untere Gesundheits-
behörde kann im Einzelfall die Frist verlängern oder
verkürzen.
§ 9  Beschaffenheit von Särgen und Urnen

(1) Särge müssen fest gefügt und so abgedichtet sein,
dass jedes Durchsickern von Feuchtigkeit ausge-
schlossen ist. Särge, Sargausstattungen, Sargab-
dichtungen und Urnen müssen aus verrottbarem
und umweltverträglichem Material bestehen bzw.
hergestellt sein.

(2) Die Särge dürfen bei Erdbestattungen höchstens
2,10 m lang, 0,75 m hoch und im Mittelmaß 0,75
m breit sein. Schmuckurnen dürfen eine Größe
von 0,31 m in der Höhe und 0,21 cm im Durch-
messer nicht überschreiten. Sind in Ausnahmefäl-
len größere Särge oder Schmuckurnen erforder-
lich, ist das der Stadt Cottbus bei Anmeldung des
Sterbefalles anzuzeigen.
§ 10  Ausheben und Verfüllen der Gräber

(1) Ausheben und Verfüllen der Gräber erfolgt in Ver-
antwortung der Stadt Cottbus. Die Stadt Cottbus
kann sich dabei eines gewerblichen Unternehmens
bedienen.

(2) Die Tiefe der Gräber beträgt von der Erdoberfläche
(ohne Hügel) bis zur Oberkante des Sarges min-
destens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne min-
destens 0,50 m.

(3) Die Gräber für Erdbestattungen müssen vonein-
ander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände
getrennt sein.

(4) Die/Der Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, 
vor der Aushebung von Wahlgräbern vorhandene
Grabmale und Grabeinfassungen einschließlich
Fundamente (falls erforderlich) sowie Pflanzen und
Grabschmuck rechtzeitig zu entfernen oder auf
ihre/seine Kosten entfernen zu lassen. Sofern beim
Ausheben der Gräber Grabmale, Grabeinfassun-
gen Fundamente oder Grabzubehör durch die Fried-
hofsverwaltung entfernt werden müssen, sind die
dadurch entstehenden Kosten durch die/den Nut-
zungsberechtigte(n) der Friedhofsverwaltung zu
erstatten.

§ 11  Ruhezeit
Die Ruhezeit für Leichen und Aschen beträgt auf den
Friedhöfen der Stadt Cottbus 20 Jahre. 

§ 12  Ausgrabung, Umbettungen
(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht ge-

stört werden.
(2)  Ausgrabungen und Umbettungen von Leichen und

Urnen darf der Träger des Friedhofes vor Ablauf
der Ruhezeit nur zulassen, wenn ein wichtiger
Grund eine Störung der Totenruhe rechtfertigt. Aus-
grabungen und Umbettungen von Leichen bedür-
fen der Zustimmung der unteren Gesundheitsbehör-
de. Umbettungen von Leichen im Zeitraum von
zwei Wochen bis zu sechs Monaten nach der Bei-
setzung sind unzulässig, sofern die Ausgrabung
oder Umbettung nicht richterlich angeordnet ist. 

(3) Die Ausgrabung oder Umbettungen aus Gemein-
schaftsgrabanlagen und dem Friedhain sind un-
zulässig.

(4) Dem Antrag auf Erteilung einer Genehmigung zur
Umbettung, ist der Nachweis beizufügen dass eine
andere Grabstätte zur Verfügung steht.

(5) Umbettungen werden in Verantwortung der Stadt
Cottbus durchgeführt. Sie bestimmt den Zeitpunkt
der Umbettung.

(6) Neben der Zahlung der Gebühren für die Umbet-
tung haben die Antragsteller Ersatz für die Schä-
den zu leisten, die an benachbarten Grabstätten
und Anlagen durch die Umbettung zwangsläufig
entstehen. Bereits bezahlte Pachtgebühren werden
nicht erstattet.

(7) Mit einer Umbettung beginnt keine neue Ruhe-
zeit.

IV. Grabstätten
§ 13  Arten von Grabstätten

(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum der Stadt Cott-
bus. An ihnen können Rechte nur nach dieser Sat-
zung erworben werden.

(2)  Die Grabstätten werden unterschieden:
a) Erdreihengrabstätten 
b) Wahlgrabstätten
c) Urnenreihengrabstätten
d) anonyme Urnenreihengrabstätten 
e) anonyme Erdreihengrabstätten

(3) Eine Erweiterung des Grabstättenangebotes er-
folgt entsprechend des Bedarfes auf den einzel-
nen Friedhöfen der Stadt Cottbus.

(4) Ein Rechtsanspruch auf den Erwerb einer be-
stimmten Grabstätte besteht nicht.

(5) Ebenfalls besteht kein Anspruch darauf, dass die
Umgebung der Grabstätten unverändert bleibt oder
in einer bestimmten Art und Weise gestaltet wird.

§ 14  Erdreihengrabstätten
(1) Erdreihengrabstätten sind Grabstätten, die in zeit-

licher und räumlicher Reihenfolge belegt werden.
Über den Erwerb wird eine Graburkunde für die
Dauer der Ruhezeit ausgestellt. Ein Wiedererwerb
ist nicht möglich.

(2) In einer Erdreihengrabstätte für Verstorbene ab 
dem vollendeten 5. Lebensjahr darf grundsätzlich
ein Verstorbener bestattet werden. Es ist jedoch
zulässig, in einem Sarg ein verstorbenes Kind un-
ter einem Jahr und einen gleichzeitig verstorbe-
nen Familienangehörigen bzw. gleichzeitig ver-
storbene Geschwister unter drei Jahren zu bestat-
ten. Eine zusätzliche Beisetzung von Urnen ist nicht
gestattet. 

(3) Das Abräumen von Erdreihengrabstätten oder 
Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezeit wird
3 Monate vorher öffentlich und durch ein Hin-
weisschild auf dem betreffenden Grabfeld bekannt
gemacht.

(4) Erdgemeinschaftsgrabstätten sind Erdreihengrab-
stätten ohne überirdische Kennzeichnung. Die An-
lage und Pflege dieser Grabstätten obliegt der Stadt
Cottbus.

(5) Erdreihengrabstätten und dafür vorgesehene Fried-
höfe:
Erdreihengrabstätten für Verstorbene bis zum voll-
endeten 5. Lebensjahr mit allgemeinen Gestal-
tungsvorschriften:

Südfriedhof
Nordfriedhof
Friedhof Ströbitz
Friedhof Schmellwitz
Friedhof Madlow
Friedhof Saspow
Friedhof Branitz
Waldfriedhof Dissenchen
Friedhof Schlichow
Friedhof Kahren
Friedhof Merzdorf
Friedhof Willmersdorf
Friedhof Sielow
Friedhof Döbbrick
Friedhof Skadow
Friedhof Maiberg

Erdreihengrabstätten für Verstorbene ab dem voll-
endeten 5. Lebensjahr mit allgemeinen Gestal-
tungsvorschriften:

Südfriedhof
Nordfriedhof
Friedhof Ströbitz
Friedhof Schmellwitz
Friedhof Madlow
Friedhof Saspow
Friedhof Branitz
Waldfriedhof Dissenchen
Friedhof Schlichow
Friedhof Kahren
Friedhof Merzdorf
Friedhof Willmersdorf
Friedhof Sielow
Friedhof Döbbrick
Friedhof Skadow
Friedhof Maiberg

Erdreihengrabstätten für Verstorbene ab dem voll-
endeten 5. Lebensjahr mit zusätzlichen Gestal-
tungsvorschriften:

Südfriedhof
Nordfriedhof

Erdgemeinschaftsgrabstätten:
Südfriedhof
Nordfriedhof

§ 15  Erdreihengrabstätten 
mit Wahlgrabcharakter

(1) Erdreihengrabstätten mit Wahlgrabcharakter sind
Erdreihengrabstätten bei denen die Beisetzung ei-
ner zusätzlichen Urne möglich ist und an denen
ein Nutzungsrecht von 25 Jahren verliehen wird.
Eine Verlängerung des Nutzungsrechts ist nur 
möglich bis zum Ablauf der Ruhezeit der beige-
setzten Urne, jedoch kann durch die Zahlung ei-
ner Nutzungsgebühr der weitere Erhalt der Grab-
stätte beantragt werden.

Fortsetzung von Seite 7
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(2) Erdreihengrabstätten mit Wahlgrabcharakter und
dafür vorgesehene Friedhöfe:

Südfriedhof
Nordfriedhof
Friedhof Ströbitz
Branitz
Waldfriedhof Dissenchen
Kahren

In Vorbereitung:
Döbbrick
Merzdorf
Sielow
Skadow
Willmersdorf

§ 16  Erdwahlgrabstätten
(1) Erdwahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbe-

stattungen, an denen ein Nutzungsrecht für die Dau-
er von mindestens 30 Jahren verliehen wird und
deren Lage mit dem Erwerber bestimmt wird. Die
Beisetzung von bis zu 8 Urnen in der Erdwahl-
grabstätte ist zulässig.

(2) Das Nutzungsrecht entsteht mit Aushändigung der
Verleihungsurkunde.

(3) Während des Nutzungsrechts darf eine Bestat-
tung/Beisetzung nur stattfinden, wenn die Ruhe-
zeit das Restnutzungsrecht nicht übersteigt, oder das
Nutzungsrecht mindestens bis zum Ablauf der Ru-
hezeit wieder erworben wurde.

(4) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll
der Erwerber für den Fall seines Ablebens seinen
Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen. Wird
bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung ge-
troffen, geht das Nutzungsrecht an die volljähri-
gen Angehörigen nach deren Zustimmung in der
nachstehenden Reihenfolge über:
a) der Ehegatte
b) die Kinder
c) die Eltern
d) die Geschwister
e) die Enkelkinder
f) die Großeltern und
g) der Partner einer auf Dauer angelegten nicht-

ehelichen Lebensgemeinschaft.
(5) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht un-

verzüglich nach Erwerb auf sich umschreiben zu
lassen.

(6) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rah-
men der Friedhofssatzung das Recht, in der Erd-
wahlgrabstätte selbst bestattet/beigesetzt zu wer-
den, bei Eintritt eines Bestattungs-/Beisetzungs-
falles über die Bestattung/Beisetzung Anderer zu
entscheiden und über die Art der Gestaltung und
Pflege der Erdwahlgrabstätte zu entscheiden.

(7) Erdwahlgrabstätten und dafür vorgesehene Fried-
höfe:

Südfriedhof
Nordfriedhof
Friedhof Ströbitz
Friedhof Schmellwitz
Friedhof Madlow
Friedhof Saspow
Friedhof Branitz
Waldfriedhof Dissenchen
Friedhof Schlichow
Friedhof Kahren
Friedhof Merzdorf
Friedhof Willmersdorf
Friedhof Sielow

Friedhof Döbbrick
Friedhof Skadow
Friedhof Maiberg

§ 17  Urnenreihengrabstätten
(1) Urnenreihengrabstätten sind Grabstätten für Ur-

nenbeisetzungen, die in zeitlicher und räumlicher
Reihenfolge belegt werden. Über den Erwerb wird
eine Graburkunde für die Dauer der Ruhezeit aus-
gestellt. Ein Wiedererwerb ist nicht möglich.

(2) Urnengemeinschaftsgrabstätten ohne überirdische
Kennzeichnung sind Grabstätten für Urnenbeiset-
zungen entsprechend Abs. 1. Die Anlage und Pfle-
ge dieser Grabstätten obliegt der Stadt Cottbus. Eine
Graburkunde wird nicht ausgestellt.

(3) Urnengemeinschaftsgrabstätten mit namentlicher
Kennzeichnung sind Grabstätten entsprechend
Abs.1, bei denen der Name des/der Verstorbenen
an einem dafür vorgesehenen Denkmal angebracht
wird.

(4) Für das Abräumen von Urnenreihengrabstätte gilt
§ 14 Abs. (3) entsprechend.

(5) Urnenreihengrabstätten und dafür vorgesehene
Friedhöfe:
Urnenreihengrabstätten mit allgemeinen Gestal-
tungsvorschriften:

Südfriedhof
Friedhof Schmellwitz
Nordfriedhof
Friedhof Ströbitz

Urnenreihengrabstätten mit zusätzlichen Gestal-
tungsvorschriften:

Südfriedhof
Nordfriedhof
Friedhof Ströbitz

Urnengemeinschaftsgrabstätten:
Südfriedhof
Nordfriedhof
Waldfriedhof Dissenchen
Friedhof Schlichow

In Vorbereitung: 
Willmersdorf

Urnengemeinschaftsgrabstätten mit namentlicher
Kennzeichnung:

Südfriedhof
Nordfriedhof

§ 18  Urnenwahlgrabstätten/
Urnenfamiliengrabstätten

(1) Urnenwahlgrabstätten/Urnenfamiliengrabstätten
sind Grabstätten für Urnenbeisetzungen, an denen
ein Nutzungsrecht für die Dauer von 30 Jahren
verliehen wird und deren Lage mit dem Erwerber
bestimmt wird. 

(2)  Soweit sich aus der Friedhofssatzung nicht ande-
res ergibt, gelten die Vorschriften des § 16 ent-
sprechend.

(3)  Urnenwahl-/Urnenfamiliengrabstätten und dafür
vorgesehene Friedhöfe:
Urnenwahlgrabstätten für 2 Urnen mit allgemei-
nen Gestaltungsvorschriften:

Südfriedhof
Friedhof Schmellwitz
Friedhof Saspow
Friedhof Merzdorf
Friedhof Döbbrick
Nordfriedhof

Friedhof Ströbitz
Waldfriedhof Dissenchen
Friedhof Madlow
Friedhof Schlichow
Friedhof Kahren

Urnenwahlgrabstätten für 2 Urnen mit zusätzli-
chen Gestaltungsvorschriften:

Südfriedhof
Nordfriedhof
Friedhof Ströbitz

In Vorbereitung:
Willmersdorf

Mehrstellige Urnenwahlgrabstätten mit allgemei-
nen Gestaltungsvorschriften:

Südfriedhof
Nordfriedhof
Friedhof Ströbitz
Friedhof Schmellwitz
Friedhof Madlow
Friedhof Saspow
Friedhof Branitz
Waldfriedhof Dissenchen
Friedhof Schlichow
Friedhof Kahren
Friedhof Merzdorf
Friedhof Willmersdorf
Friedhof Sielow
Friedhof Döbbrick
Friedhof Skadow
Friedhof Maiberg

Mehrstellige Urnenwahlgrabstätten mit zusätzli-
chen Gestaltungsvorschriften:

Südfriedhof
Nordfriedhof
Friedhof Ströbitz

Urnenfamiliengrabstätten mit zusätzlichen Gestal-
tungsvorschriften:

Südfriedhof

§ 19  Urnengrabstätten im Friedhain
(1) Urnengrabstätten im Friedhain sind Grabstätten

für Urnenbeisetzungen ohne überirdische Kenn-
zeichnung an bestehenden oder neu gepflanzten
Bäumen, an denen ein Nutzungsrecht für die Dau-
er von 30 Jahren verliehen wird. Es können bis
zu 5 Urnen pro Baum beigesetzt werden, die aus
verrottbarem und umweltverträglichem Material
bestehen.

(2) Soweit sich aus der Friedhofssatzung nicht ande-
res ergibt, gelten die Vorschriften des § 16 ent-
sprechend.

(3) Die Pflege des Baumbestandes und der öffentli-
chen Anlagen im Bereich des Friedhaines oblie-
gen ausschließlich der Stadt Cottbus.

(4) Urnengrabstätten im Friedhain:
Südfriedhof

§ 20  Urnenparzellen
(1) Urnenparzellen sind Grabstätten für Urnen-

beisetzungen, an denen ein Nutzungsrecht für die
Dauer von 30 Jahren verliehen wird. Es können
bis zu 8 Urnen in der Grabstätte beigesetzt wer-
den.
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(2) Soweit sich aus der Friedhofssatzung nicht ande-
res ergibt, gelten die Vorschriften des § 16 ent-
sprechend.

(3) Urnenparzellen auf nachfolgenden Friedhöfen :
Südfriedhof
Nordfriedhof
Friedhof Ströbitz

§ 21  Grabpatenschaften
(1) Für Grabanlagen auf dem Südfriedhof, welche 

auf Grund ihrer Bestattung bzw. ihres Erschei-
nungsbildes für die Stadt Cottbus von Bedeutung
sind und an denen kein Nutzungsrecht mehr 
besteht, können Patenschaften übernommen wer-
den.

(2) Die Grabanlagen, für die Patenschaften übernom-
men werden können, werden von der Stadt Cott-
bus in einem gesonderten Verzeichnis geführt. 

(3) Der Nutzungsberechtigte verpflichtet sich die Gra-
banlage im Einvernehmen mit der Stadt Cottbus
zu restaurieren und zu unterhalten.

(4) Privatrechtliche Nutzungsverträge regeln die ge-
genseitigen Verpflichtungen.

V. Gestaltung von Grabstätten
§ 22  Allgemeine Gestaltungsvorschriften

(1) Jede Grabstätte ist - unbeschadet der Anforderun-
gen für Grabstätten mit zusätzlichen Gestaltungs-
vorschriften - so zu gestalten und an die Umge-
bung anzupassen, dass der Friedhofszweck und
der Zweck dieser Satzung sowie die Würde des
Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in sei-
ner Gesamtheit gewahrt werden.

(2) Der Baumbestand auf den Friedhöfen steht unter
besonderem Schutz. Es gelten die Regelungen zum
Schutz des Baumbestandes in der Stadt Cottbus
in der jeweils geltenden Fassung.

§ 23  Wahlmöglichkeit
Es besteht die Möglichkeit, eine Grabstätte mit allge-
meinen bzw. zusätzlichen Gestaltungsvorschriften zu
wählen. Die Stadt Cottbus macht vor der Durchführung
der Bestattung/Beisetzung auf diese Wahlmöglichkeit
aufmerksam. Wird von dieser Wahlmöglichkeit nicht bei
Anmeldung der Bestattung/Beisetzung Gebrauch ge-
macht, erfolgt die Bestattung/Beisetzung in der für den
jeweiligen Friedhof üblichen Gestaltungsform.

VI. Grabmale und bauliche Anlagen
§ 24  Allgemeine Gestaltungsvorschriften

(1) Für Grabstätten mit allgemeinen Gestaltungsvor-
schriften gilt § 22 Abs. (1) entsprechend.

(2) Aus Gründen der Standsicherheit der Grabmale 
können weitergehende Anforderungen im Rahmen
des Genehmigungsverfahrens für die Errichtung 
von Grabmalen durch die Stadt Cottbus gestellt wer-
den.

(3) Nicht zulässig sind Grabmale aus Glas und Kunst-
stoffen aller Art.

(4) Firmenbezeichnungen dürfen die Größe von 0,08m
x 0,04 m nicht überschreiten. Sie sind seitlich bzw.
an der Rückseite, nicht höher als 0,20 m Er-
doberkante anzubringen. Entgegen dieser Festle-
gung angebrachte Firmenbezeichnungen werden
durch die Stadt Cottbus ohne vorherige Aufforde-
rung entfernt.
§ 25  Zusätzliche Gestaltungsvorschriften

(1) Die Grabmale auf Grabstätten mit zusätzlichen
Gestaltungsvorschriften dürfen nicht gespalten,
gesprengt oder bossiert sein. Sie dürfen keinen
Sockel aufweisen.

(2) Nicht gestattet sind:
a) Einfassungen von Grabstätten mit festen Stof-

fen (Bandeisen, Ziegel usw.);
b) Flächiger Farbanstrich an Holz- und Stein-

grabmalen und die Anbringung von Schutz-
hüllen an Grabmalen;

c) Terrazzoartiger Betonwerkstein;

(3) Auf Grabstätten für Erdbestattungen sind Grabmale
mit folgenden Maßen zulässig:
Auf Erdreihengrabstätten für Verstorbene ab dem
vollendeten 5. Lebensjahr
- liegende Grabmale in den Abmessungen 

0,40 m x 0,40 m (10% To-
leranz)
Mindeststärke Höhe Hin-
terkante 0,06 m

- stehende Grabmale Höhe 0,70 m bis 0,90 m
Breite bis 0,45 m
Mindeststärke 0,11 m

(4) Auf Grabstätten für Urnenbeisetzungen sind Grab-
male mit folgenden Maßen zulässig:

a) Urnenreihengrabstätten
- liegende Grabmale in den Abmessungen 

0,40 m x 0,40 m (10% To-
leranz)
Mindeststärke Höhe Hin-
terkante 0,06 m

b) Urnenwahlgrabstätten
Zweistellige Urnenwahlgrabstätten
- liegende Grabmale in den Abmessungen 

0,40 m x 0,40 m (10% To-
leranz)
Mindeststärke Höhe Hin-
terkante 0,06 m

- stehende Grabmale Höhe bis 0,60 m
Breite bis 0,30 m
Mindeststärke 0,08 m

Mehrstellige Urnenwahlgrabstätten
- stehende Grabmale Höhe 0,80 m bis 0,90 m

Breite bis 0,45 m
Mindeststärke 0,11 m

c) Urnenfamiliengrabstätten

Für die Gestaltung der Urnenfamiliengrabstätten
gilt eine gesonderte Gestaltungskonzeption in vor-
heriger Abstimmung mit der Stadt Cottbus. Es ist
keinerlei Politur erlaubt.

§ 26  Zustimmungserfordernis

(1) Die Errichtung und jede Änderung von Grab-
malen bedarf der vorherigen schriftlichen Zustim-
mung der Stadt Cottbus. Der Antragsteller hat die
ausgehändigte Graburkunde oder eine Vollmacht
des Nutzungsberechtigten der Grabstätte vorzule-
gen.

(2) Die Anträge sind in zweifacher Ausfertigung bei der
Stadt Cottbus einzureichen. Sie haben vollstän-
dig ausgefüllt mit dem Grabmalentwurf mit Vorder-
und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter Anga-
be des Materials, seiner Bearbeitung, der Schriftart
sowie eventueller Ornamente und Symbole vor-
zuliegen.

(3) Soweit es zum Verständnis oder aus anderen ge-
stalterischen Gründen erforderlich ist, kann die
Stadt Cottbus Zeichnungen der Schrift, der Orna-
mente und Symbole im Maßstab 1:1 oder das Auf-
stellen eines Modells in natürlicher Größe auf der
Grabstätte verlangen.

(4) Für die Errichtung und jede Veränderung sonsti-
ger baulicher Anlagen gelten die Absätze (1) bis
(3) entsprechend.

(5) Die, bis zur Gesamtgestaltung der Grabfelder für
Erdreihengrabstätten mit zusätzlichen Gestaltungs-
vorschriften aufgestellten, nicht genehmigungs-
pflichtigen provisorischen Grabmale sind nur als
naturlasierte Holztafeln oder Holzkreuze zulässig.
Sie sind vor der abschließenden Gestaltung der
Grabfelder vom Nutzungsberechtigten zu entfernen
und nicht wieder aufzustellen.

(6) Künstlerisch und historisch wertvolle Grabmale und
bauliche Anlagen oder solche, die als besondere
Eigenart eines Friedhofes erhalten bleiben sollen,
werden in einem Verzeichnis geführt. Die Stadt Cott-
bus kann die Zustimmung zur Änderung versagen.

§ 27  Anlieferung
(1) Bei der Anlieferung von Grabmalen und sonsti-

gen baulichen Anlagen ist der Stadt Cottbus der
genehmigte Aufstellungsantrag vorzulegen.

(2) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen sind
so zu liefern, dass sie durch die Stadt Cottbus am
Friedhofseingang überprüft werden können.

§ 28  Fundamentierung
Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen sind
nach den allgemein anerkannten Regeln des Hand-
werks so zu fundamentieren und zu befestigen, dass
sie dauernd standsicher sind und auch nach dem Öff-
nen benachbarter Grabstätten nicht umstürzen oder
sich senken können. Die Stadt Cottbus kann überprü-
fen, ob die vorgeschriebene Fundamentierung durch-
geführt worden ist.

§ 29  Unterhaltung
(1) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen

sind dauernd in einem würdigen und verkehrssiche-
ren Zustand zu halten. Verantwortlich ist der je-
weilige Nutzungsberechtigte (nachfolgend die Ver-
antwortlichen).

(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, son-
stigen baulichen Anlagen oder Teilen von ihnen ge-
fährdet, sind die für die Unterhaltung Verantwort-
lichen nach Abs. (1) verpflichtet, unverzüglich Ab-
hilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann die
Stadt Cottbus auf Kosten der Verantwortlichen nach
Abs. (1) Sicherungsmaßnahmen treffen. Wird der
ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Auf-
forderung durch die Stadt Cottbus nicht innerhalb
einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt,
ist die Stadt Cottbus berechtigt, das Grabmal, die son-
stige bauliche Anlage oder Teile davon auf Kosten
des Verantwortlichen nach Abs. (1) zu entfernen.
Die Stadt Cottbus ist verpflichtet, diese Gegen-
stände drei Monate aufzubewahren. Ist der Verant-
wortliche nicht bekannt oder ohne besonderen Auf-
wand nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung
eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hin-
weisschild auf der Grabstätte, das für die Dauer
von einem Monat aufgestellt wird.

(3) Die Verantwortlichen sind für alle Schäden haft-
bar, die durch das Umstürzen von Grabmalen, bau-
lichen Anlagen oder Teilen von ihnen verursacht
werden.

§ 30  Entfernung
(1) Vor Ablauf der Ruhezeit bzw. des Nutzungsrechts

dürfen Grabmale nur mit vorheriger schriftlicher
Zustimmung der Stadt Cottbus entfernt werden. Bei
Grabmalen im Sinne von § 26 (6) kann die Stadt
Cottbus die Zustimmung versagen.

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit bzw. des Nutzungsrechts
oder nach Entziehung des Nutzungsrechts nach 
§ 33 Abs. (2) sind die Grabmale und sonstigen 
baulichen Anlagen durch den Verantwortlichen nach 
§ 29 Abs. (1) zu entfernen. Geschieht dies nicht 
innerhalb von drei Monaten, so ist die Stadt Cott-
bus berechtigt, die Grabmale und sonstigen bauli-
chen Anlagen entfernen zu lassen. Das Grabmal
und die sonstigen baulichen Anlagen gehen ent-
schädigungslos in das Eigentum der Stadt Cottbus
über.
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(3) Die Stadt Cottbus ist berechtigt, ohne ihre Zu-

stimmung aufgestellte Grabmale einen Monat nach
Benachrichtigung des Verantwortlichen nach § 29
Abs. (1) auf dessen Kosten entfernen zu lassen.

VII. Herrichtung, Unterhaltung 
der Grabstätten

§ 31  Herrichtung und Unterhaltung
(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vor-

schriften des § 22 hergerichtet und dauernd in
Stand gehalten werden. Dies gilt entsprechend für
den Grabschmuck. Verwelkte Blumen und Krän-
ze sind unverzüglich von den Grabstätten zu ent-
fernen.

(2) Die Gestaltung der Grabstätten ist dem Charakter
des Friedhofes und der unmittelbaren Umgebung
anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur mit Pflan-
zen bepflanzt werden, die andere Grabstätten so-
wie öffentliche Anlagen und Wege nicht beein-
trächtigen.

(3) Für die Herrichtung und Unterhaltung der Grab-
stätten ist bei Reihengrabstätten der Inhaber der
Graburkunde, bei Erd-/Urnenwahlgrabstätten der
jeweilige Nutzungsberechtigte verantwortlich. Die
Verantwortung erlischt mit dem Ablauf der Ruhe-
zeit bzw. des Nutzungsrechts.

(4) Der für die Grabstätte Verantwortliche nach § 29
Abs. (1) kann die Grabstätte selbst anlegen und
unterhalten oder einen nach dieser Satzung zuge-
lassenen Friedhofsgärtner beauftragen. In diesem
Fall sind unauffällige Werbeschilder der jeweili-
gen Gartenbaufirma auf der Grabstätte zulässig. 
Bei Grabstätten mit einheitlicher Grundgestaltung
ist keine individuelle Veränderung zulässig.

(5) Reihengrabstätten müssen innerhalb von sechs Mo-
naten nach der Bestattung/Beisetzung hergerich-
tet werden. Bei Erdreihengrabstätten mit zusätz-
lichen Gestaltungsvorschriften für Verstorbene ab
dem vollendeten 5. Lebensjahr wird vom Zeit-
punkt der Grabfeldgestaltung ausgegangen.

(6) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung
der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstät-
ten obliegt ausschließlich der Stadt Cottbus.

(7) Die Verwendung von Pflanzenschutz und Un-
krautbekämpfungsmitteln bei der Grabpflege ist
nicht gestattet.

§ 32  Zusätzliche Gestaltungsvorschriften
(1) Die Grabstätten sollten auf der gesamten dafür

vorgesehenen Fläche bepflanzt werden.
(2) Unzulässig sind:

a) das Pflanzen von Bäumen und großwüchsi-
gen Sträuchern,

b) das Einfassen der Grabstätten mit Steinen, Me-
tall, Glas und Ähnlichem,

c) das Errichten von Rankgerüsten, Gittern und
Pergolen,

d) das Aufstellen einer Bank oder sonstiger Sitz-
gelegenheiten.

(3) Bei der Verwendung von Dauerbepflanzungen sind
bei:
- Erdreihengrabstätten, mehrstelligen Urnen-

wahlgrabstätten und Urnenfamiliengrabstät-
ten kleinwüchsige Gehölze mit einer maxi-
malen Höhe und Breite von 1,00 m und

- Urnenreihengrabstätten und zweistelligen Ur-
nenwahlgrabstätten kleinwüchsige Gehölze
mit einer maximalen Höhe und Breite von
0,40 m zugelassen. Sie dürfen die Nachbar-
grabstätten nicht bedrängen.

§ 33  Vernachlässigung der Grabstätte
(1) Wird eine Erd-/Urnenreihengrabstätte nicht ord-

nungsgemäß hergerichtet und unterhalten, hat der
Verantwortliche nach § 29 Abs. (1) nach schrift-
licher Aufforderung durch die Stadt Cottbus die
Grabstätte innerhalb einer angemessenen Frist in

Ordnung zu bringen. Ist der Verantwortliche nach
§ 29 Abs. (1) nicht bekannt oder ohne besonde-
ren Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als Auf-
forderung eine öffentliche Bekanntmachung und
ein Hinweisschild auf der Grabstätte. Bleibt die
Aufforderung oder der Hinweis drei Monate un-
beachtet, kann die Stadt Cottbus die Grabstätte
einebnen und einsäen lassen.

(2) Für Erd-/Urnenwahlgrabstätten gilt Abs. (1) ent-
sprechend. Die Stadt Cottbus ist in diesem Fall
berechtigt, die Grabstätte auf Kosten des Nut-
zungsberechtigten in Ordnung bringen zu lassen
oder das Nutzungsrecht nach Ablauf der Ruhezeit
des zuletzt Bestatteten/Beigesetzten entschädi-
gungslos zu entziehen. In dem Entziehungsbe-
scheid wird der Nutzungsberechtigte aufgefordert,
das Grabmal und die sonstigen baulichen Anla-
gen binnen drei Monaten nach Unanfechtbarkeit
des Entziehungsbescheides zu entfernen.

(3) Bei satzungswidrigem Grabschmuck gilt Abs. (1)
Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht
befolgt, kann die Stadt Cottbus den Grabschmuck
entfernen.

VIII.  Leichenhallen und Trauerfeiern
§ 34  Benutzung der Leichenhalle

(1) Leichenhallen und deren Kühlräume dienen der
Aufnahme Verstorbener bis zur Bestattung.

(2) Sofern keine gesundheitsrechtlichen oder sonstigen
Bedenken bestehen, können die Angehörigen von
den Verstorbenen in dafür vorgesehenen Räumen
Abschied nehmen. Die Särge sind spätestens 30 Mi-
nuten vor Beginn der Trauerfeier bzw. der Bestat-
tung endgültig zu schließen.

(3) Die Särge der an meldepflichtigen übertragbaren
Krankheiten Verstorbenen sind in den ausgewie-
senen Kühlräumen des Süd- und Nordfriedhofes
aufzustellen. Die Abschiednahme von diesen Ver-
storbenen bedürfen grundsätzlich der vorherigen
Zustimmung der Unteren Gesundheitsbehörde.

§ 35  Trauerfeiern
(1) Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimm-

ten Raum (Feierhalle), am Grabe oder an einer
anderen im Freien vorgesehenen Stelle abgehal-
ten werden. Die Zeit für die Trauerfeier ohne Vor-
und Nachbereitung ist auf 30 Minuten begrenzt. 
Auf besonderen Wunsch der Hinterbliebenen kann
die Stadt Cottbus Ausnahmen zulassen.

(2) Die Benutzung der Feierhalle kann untersagt wer-
den, wenn der Verstorbene an einer meldepflich-
tigen übertragbaren Krankheit gelitten hat oder son-
stige hygienische Bedenken bestehen.

(3) Jede Musik- und Gesangsdarbietung außerhalb der
Feierhallen bedarf der vorherigen Zustimmung
durch die Stadt Cottbus.

(4) Unübliche Ausgestaltungen sind  nur mit vorhe-
riger Zustimmung durch die Stadt Cottbus zuläs-
sig. Entsprechende Wünsche der Hinterbliebenen
sind bei der Anmeldung der Bestattung/Beiset-
zung anzuzeigen.

IX. Schlussvorschriften
§ 36  Alte Rechte

(1) Bei Grabstätten, über welche die Stadt Cottbus bei
Inkrafttreten dieser Satzung bereits verfügt hat, rich-
ten sich die Ruhezeiten und Nutzungsrechte sowie
die Gestaltung nach den bisherigen Vorschriften.

(2) Die vor In-Kraft-Treten dieser Satzung entstande-
nen Nutzungsrechte von unbegrenzter oder unbe-
stimmter Dauer werden entsprechend §§ 16 und
18 begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf ei-
nes Jahres nach In-Kraft-Treten dieser Satzung und
der Ruhezeit des zuletzt Bestatteten/Beigesetzten.

(3) Für die Zulassung zur gewerblichen Betätigung ent-
sprechend § 7 Abs. (3) gilt Abs. (2) sinngemäß.

(4) In den Bestattungsbezirken II - IX wird den histo-
risch gewachsenen Strukturen der Friedhofs- und
Bestattungskultur Rechnung getragen werden. 

§ 37  Haftung
Die Stadt Cottbus haftet nicht für Schäden, die durch
nicht satzungsgemäßes Benutzen der Friedhöfe, ihrer
Anlagen oder ihrer Einrichtungen, durch dritte Perso-
nen oder Tiere entstehen. Ihr obliegen keine besonde-
ren Obhuts- und Überwachungspflichten. Im Übrigen
haftet die Stadt Cottbus nur bei Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit.

§ 38  Gebühren
Für die Benutzung der städtischen Friedhöfe und ih-
rer Einrichtungen sind die Gebühren nach der jeweils
geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrichten.

§ 39  In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen
Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung vom 22. De-
zember 2004 außer Kraft.

Cottbus, 22.12.2005
gez. Karin Rätzel
Oberbürgermeisterin
der Stadt Cottbus

Bekanntmachung des Grünflächenamtes
Standfestigkeitsprüfungen

In der Zeit vom 1. April bis 30. Mai 2006 finden die
jährlichen Standfestigkeitsprüfungen für Grabmale auf
den Friedhöfen der Stadt Cottbus statt.
Diese Standfestigkeitsprüfungen erfolgen auf der
Grundlage der Unfallverhütungsvorschriften der Gar-
tenbauberufsgenossenschaft und dienen dem vorbeu-
genden Unfallschutz.
Nicht standsichere Grabmale werden durch die be-
auftragten Mitarbeiter des Grünflächenamtes mit einem
entsprechenden Hinweis am Grabmal (Aufkleber) ge-
kennzeichnet. Sind die jeweiligen Nutzungsberechtig-
ten bekannt oder ohne besonderen Aufwand zu ermit-
teln, erhalten sie eine schriftliche Aufforderung, das
Grabmal in einen verkehrssicheren Zustand zu brin-
gen.
Bei Gefahr im Verzuge sind die beauftragten 
Mitarbeiter berechtigt, das entsprechende Grabmal zu
sichern.
Der Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, nicht stand-
sichere Grabmale in einer angemessenen Frist - 8 Wo-
chen - durch einen anerkannten Fachbetrieb ord-
nungsgemäß befestigen zu lassen.

gez. Gaffke, Amtsleiter

Öffentliche Zustellung
hier Norbert Körner
letzte bekannte Anschrift: Arndtstr. 4

03044 Cottbus
Ein an den Empfänger gerichteter Bescheid 
vom 02.02.2006 (Fahrerlaubnisangelegenheit, Az.:
33.41.02.06.048, 157/06 und 158/06), konnte nicht
zugestellt werden, weil sein Aufenthaltsort zurzeit un-
bekannt ist.
Hinweise auf den Bescheid wurden zum Zweck der
Benachrichtigung des Empfängers an den vorgesehe-
nen Stellen für öffentliche Zustellung in der Stadtver-
waltung Cottbus, Neumarkt 5 und im Technischen
Rathaus, ausgehängt.
Der Bescheid kann beim Bürgeramt, Fahrerlaubnis-
behörde, Gewerbeweg 3, 03044 Cottbus, Zimmer 0.23
in Empfang genommen werden.
Im Auftrag
gez. Carsten Konzack, Amtsleiter Bürgeramt
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Amtlicher Teil

Auf der Grundlage des §§ 5 Abs. 1 und 35 Abs. 2 Pkt.
15 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.10.2001
(GVBl. I S. 154) in der jeweils geltenden Fassung,
der §§ 4, 5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für
das Land Brandenburg in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31.03.2004 (GVBl. I S. 174) in der je-
weils geltenden Fassung, und der Friedhofssatzung
der Stadt Cottbus vom 22.12.2005, hat die Stadtver-
ordnetenversammlung der Stadt Cottbus in ihrer Tagung
am 21.12.2005 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Gegenstand der Gebühren
(1) Für die Benutzung der städtischen Friedhöfe und

ihrer Einrichtungen sowie für die Inanspruchnah-
me der im Zusammenhang stehenden Leistungen
des städtischen Friedhofs- und Bestattungswesens
werden Gebühren gemäß nachstehenden Bestim-
mungen erhoben. Die Stadt Cottbus erhebt Be-
nutzungsgebühren und Verwaltungsgebühren.

(2) Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem bei-
liegenden Gebührentarif zu dieser Satzung. 
(Anlage 1).

§ 2 Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühren ist:

a) wer gesetzlich verpflichtet ist, die Bestattung
zu veranlassen,

b) wer einen Antrag auf Benutzug einer Bestat-
tungseinrichtung gestellt hat,

c) wer den Auftrag zu einer Leistung erteilt hat,
d) wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte er-

wirbt.
(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühren ist,

wer die Amtshandlung veranlasst hat oder in 
wessen Interesse die Amtshandlung vorgenom-
men wird.

(3) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamt-
schuldner.

§ 3 Entstehung und Fälligkeit 
der Gebührenschuld

(1) Die Gebührenschuld entsteht bei Benutzungsge-
bühren mit der Inanspruchnahme der gebühren-
pflichtigen Leistung, bei den Gebühren für das
Nutzungsrecht an Grabstätten mit der Verleihung
des Nutzungsrechts. Bei Verwaltungsgebühren ent-
steht die Gebührenschuld mit der Beendigung der
Amtshandlung oder sonstigen Tätigkeit.

(2) Die Gebühren werden 4 Wochen nach Bekannt-
gabe des Gebührenbescheides fällig.

§ 4 In-Kraft-Treten
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die
Friedhöfe der Stadt Cottbus (Friedhofsgebührensat-
zung) tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in
Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofsgebührensatzung
vom 26.01.05 außer Kraft.
Anlage 1
Im Einzelnen gelten fürdie Friedhöfe derStadt Cott-
bus folgende Gebührentarife
Bestattungsbezirk I-IX
A Gebühren fürdas Nutzungsrecht an Grabstätten

(Erwerb, Umfeldpflege, Wasserkosten, Unratent-
sorgung, Abräumen nach Ablauf der Ruhe-
frist/Nutzungszeit)

Gebühren
A.1. Erdreihengrabstätten
A.1.1. Erdreihengrabstätten für 

Verstorbene bis zum 
vollendeten 5. Lebensjahr 290,00 EUR

Amtliche Bekanntmachung
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Friedhöfe der Stadt Cottbus

(Friedhofsgebührensatzung)

A.1.2. Erdreihengrabstätten für 
Verstorbene ab dem 
vollendeten 5. Lebensjahr 860,00 EUR

A.1.3. Erdreihengrab mit 
Wahlgrabcharakter 1.080,00 EUR

A.1.3.1. Nutzungsgebühr nach Ab-
lauf des Nutzungsrechts für 
die Dauer von 5 Jahren 216,00 EUR

A.1.4. Erdgemeinschafts-
grabstätten 1.230,00 EUR

A.2. Urnenreihengrabstätten
A.2.1. Urnenreihengrabstätten 170,00 EUR
A.2.2. Urnengemeinschafts-

grabstätte 450,00 EUR

A.3. Mehrstellige Grabstätten
A.3.1. Erdwahlgrabstätten
A.3.1.1. Erdwahlgrabstätten 

für 1 Bestattung 1.215,00 EUR
A.3.1.2. Erdwahlgrabstätten 

für 2 Bestattungen 2.430,00 EUR
A.3.1.3.  für jede weitere 

Grabstätte 1.215,00 EUR
A.3.1.4. Verlängerung des 

Nutzungsrechts
pro Jahr nach A.3.1.1 40,50 EUR

A.3.1.5. Verlängerung des 
Nutzungsrechts
pro Jahr nach A.3.1.2 81,00 EUR

A.3.1.6. Verlängerung des 
Nutzungsrechts
pro Jahr nach A.3.1.3 40,50 EUR

A.3.2. 2-stellige 
Urnenwahlgrabstätte 350,00 EUR

A.3.2.1. Verlängerung des 
Nutzungsrechts pro Jahr 11,70 EUR

A.3.3. mehrstellige 
Urnenwahlgrabstätte 450,00 EUR

A.3.3.1. Verlängerung des 
Nutzungsrechts pro Jahr 15,00 EUR

A.3.4. Urnenfamiliengrabstätte 550,00 EUR
A.3.4.1. Verlängerung des 

Nutzungsrechts pro Jahr 18,40 EUR
A.3.5. Urnengrabstätten im

Friedhain 1.950,00 EUR
A.3.5.1. Verlängerung des 

Nutzungsrechts pro Jahr 65,00 EUR
A.3.6. Urnenparzellen 1.040,00 EUR
A.3.6.1. Verlängerung des 

Nutzungsrechts pro Jahr 34,70 EUR
B Gebühren für die Bestattung 

B.1. Erdbestattung in Reihengräbern
B.1.1. Verstorbene bis zum vollendeten 

5. Lebensjahr einschl. 
Trägerleistung 260,00 EUR 

B.1.2. Verstorbene ab dem vollendeten 
5. Lebensjahr einschl. 
Trägerleistung (4Träger) 610,00 EUR 

B.1.3. Verstorbene ab dem vollendeten
5. Lebensjahr einschl. 
Trägerleistung (6Träger) 740,00 EUR 

B.2. Erdbestattung in Erdwahlgrabstätten
B.2.1. Verstorbene bis zum vollendeten

5. Lebensjahr einschl. 
Trägerleistung 370,00 EUR

B.2.2. Verstorbene ab dem vollendeten 
5. Lebensjahr einschl. 
Trägerleistung (4Träger) 680,00 EUR 

B.2.3. Verstorbene ab dem vollendeten 
5. Lebensjahr einschl.
Trägerleistung (6Träger)    960,00 EUR 

B.3. Urnenbeisetzung einschl. 
Trägerleistung 128,00 EUR 

B.4. Urnenumbettung einschl. 
Trägerleistung 58,00 EUR 

B.5. Träger zur Trauerfeier 
(4 Träger, 
je Träger 66,25 EUR) 265,00 EUR 

B.6. Urnenausbettung 143,00 EUR

C Benutzung sonstiger Friedhofseinrichtungen -
Bestattungsbezirk I - IX

C.1. Benutzung einer Feierhalle 170,00 EUR 
C.2. Benutzung des Harmoniums 

und anderer Tontechnik 29,00 EUR 
C.3. Nutzung des Kranzwagens 50,00 EUR 
C.4. Glocke läuten 90,00 EUR
C.5. Gebühren für die Nutzung 

des Leichenkellers
pro angebrochenen Tag 23,00 EUR

C.6. Gebühren für die Nutzung 
der Kühlzelle
pro angebrochenen Tag 25,00 EUR

C.7. Gebühren für die Nutzung 
des Schauraumes 100,00 EUR 

D Verwaltungsgebühren zur Aufstellung eines
Grabmals/Einfassung sowie Überwachung der
Standfestigkeit von Grabmalen

D.1. liegendes Grabmal 29,00 EUR 
D.2. stehendes Grabmal 

Reihengrabstätten 65,00 EUR 
D.3. stehendes Grabmal 

Wahlgrabstätten 83,00 EUR 
D.4. Einfassungen je 

angefangener lfd. m 6,20 EUR

E  Zulassung zur gewerblichen Tätigkeit
E.1. Zulassungsgebühren nach 

§ 7 der Friedhofs-
satzung der Stadt Cottbus 65,00 EUR

E.1.1. Verlängerung der Zulassung 
um weitere 5 Jahre 48,00 EUR

E.2. Einmalige Zulassungsgebühren 
für Steinmetze/Friedhofs-
gärtner je Grabmal 
oder Grabstätte 42,00 EUR

Cottbus, 22.12.2005
gez. Karin Rätzel
Oberbürgermeisterin
der Stadt Cottbus


